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VORWORT 

 
Der Wolf ist auch im Saarland zurück. In den nördlichen und östlichen Bundes-
ländern hat sich der Wolf (Canis lupus) bereits teils in starken Beständen re-
gelmäßig und großflächig angesiedelt. In den südlichen und westlichen Bun-
desländern wie Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg und Bayern und zwischenzeitlich auch im Saarland sind die 
Nachweise deutlich geringer, zeigen aber steigende Tendenzen. 
 
 
Der Wolf ist nach internationalem, europäischem sowie deutschem Recht eine 
prioritär geschützte Art. Wir sind demnach als Bundesland gesetzlich dazu ver-
pflichtet, die Rückkehr des Wolfes positiv zu begleiten und etwaige Konflikte 
zwischen Mensch und Wolf zu vermeiden oder zu minimieren. 
 
Mit den zuständigen Fachkolleginnen und -kollegen aus Rheinland-Pfalz wurde 
bereits in den vergangenen Jahren und bei der Erstfassung ein konstruktiver Er-
fahrungsaustausch vorangetrieben. Gestützt von der guten Zusammenarbeit 
zwischen den Nachbarbundesländern Saarland und Rheinland-Pfalz ist es nahe-
liegend, die Planungen des Wolfsmanagements auch aktuell eng aufeinander 
abzustimmen. Für die hilfreichen Hinweise bzw. zur Verfügung gestellten Unter-
lagen möchte ich den Kolleginnen und Kollegen des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz und des rheinland-
pfälzischen Landesamtes für Umweltschutz sowie dem Koordinationszentrum 
Luchs und Wolf in Trippstadt, Rheinland-Pfalz (KLUWO), nochmals meinen 
herzlichen Dank aussprechen.  
 
Auch der unermüdliche Einsatz der Interessengruppen, Landnutzer und Natur-
schutzverbände ist an dieser Stelle hervorzuheben. Sie haben uns im Zuge eines 
sehr konstruktiven Dialogs unterstützt und die zügige Entwicklung des saarlän-
dischen Wolfmanagementplanes erst möglich gemacht. Wir sind davon über-
zeugt, dass mit der natürlichen Wiederbesiedlung einhergehende Unsicherhei-
ten aus dem Weg geräumt werden können und mit einer transparenten Vorge-
hensweise für alle Beteiligten die bestmögliche Lösung gefunden werden kann. 
 
Der nachfolgende Managementplan ist nicht zuletzt angesichts der derzeitigen 
Situation 
neu gesammelte Erfahrungen, die bislang nicht dokumentiert wurden, werden 
im Managementplan bei Bedarf entsprechend nachgearbeitet und berücksich-
tigt. 
Der hier vorgelegte Plan stellt eine nun erneut überarbeitete und in vielen Punk-
ten aktualisierte Fassung der letzten Version aus dem Jahre 2015, 2017 bzw. 
aus 2023 dar. 
 
Die Ministerin 
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KLUWO Koordinationszentrum Luchs und Wolf für Rheinland-Pfalz 

LUA  Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz Saarland 

LWK  Landwirtschaftskammer Saarland 
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1 EINLEITUNG 

 
Der Wolf war einst in ganz Europa verbreitet. In vielen Gebieten wurde er durch 
menschliche Verfolgung ausgerottet oder auf wenige isolierte Vorkommen zu-
rückgedrängt. Im Saarland wurde der letzte Wolf im Jahre 1900 in der Nähe von 
Überherrn geschossen (HERRMANN 1991). 
Erst in den 1970er und 1980er Jahren erfolgte ein Umdenken, und der Wolf 
wurde in einigen europäischen Ländern unter Schutz gestellt. So gilt er auch in 
Deutschland seit 1987 als streng geschützte Art. Mit der Wiedervereinigung 
wurde der Schutzstatus auf ganz Deutschland ausgeweitet und 1992 wurden 
Wölfe EU-weit als prioritäre FFH-Art unter Naturschutz gestellt. 
 
Im Jahr 2000 gab es erstmals seit seiner Ausrottung wieder einen Reprodukti-
onsnachweis von Wölfen in Deutschland (in der Muskauer Heide, Sachsen). 
Seitdem erschließen sich die Wölfe weitere geeignete Habitate und haben sich 
in weiteren Bundesländern wie Brandenburg oder Niedersachsen fest etabliert. 
Auch in den Nachbarländern Schweiz und Frankreich gibt es Wolfsrudel. Immer 
wieder wandern Wölfe weite Strecken, und es gibt regelmäßig Nachweise in 
Bayern, Hessen, Thüringen und nun auch zunehmend in Rheinland-Pfalz sowie 
im direkt benachbarten Lothringen und auch in Luxemburg. 
 
Das Saarland hat den gesetzlichen Auftrag, sich der gemäß FFH-Richtlinie 
streng geschützten Art Wolf (prioritäre Art, Anhang II u. IV) zu widmen. Die na-
türliche Wiederbesiedlung des Saarlandes durch den Wolf wird von der Landes-
regierung deshalb grundsätzlich unterstützt. 
 
Es wird keine aktive Ansiedelung des Wolfes durchgeführt. Die Rückkehr des 
Wolfes als wildlebende Art findet auf natürliche Weise statt und stellt keine 
hoheitliche Maßnahme dar. Ein Eingriff in Eigentumsrechte findet nicht statt. 
 
Die Rückkehr der Wölfe stellt in einer dicht besiedelten Landschaft eine große 
Herausforderung dar. Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit, zur Akzep-
tanzsteigerung sowie zur Schadensprävention und -kompensation werden im-
mer noch vorrangig als geeignete Instrumente gesehen, um die Rückkehr ange-
messen zu begleiten. Diese sollten unbeirrt der Diskussion über die derzeit er-
folgte Zustimmung Deutschlands zur Absenkung des Schutzstatus des Wolfes 
in der Berner Konvention weiter angewendet und umgesetzt werden.  
 
Unter Federführung des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Mobilität, Agrar 
und Verbraucherschutz kommen regelmäßig Interessen- und Fachgruppen zu 
einem gemeinsamen Austausch zusammen. Im Rahmen mehrerer Termine und 
Arbeitssitzungen mit BUND, NABU, Naturwacht, SFL, dem Landesverband der 
Schaf- und Ziegenhalter im Saarland, dem Bauernverband (SBV), dem Verband 
der Landwirte im Nebenberuf (VLN), der Vereinigung der Jäger des Saarlandes 
(VJS), dem Privatwaldbesitzerverband, dem Saarwaldverein (SWV) u.a. werden 
im Austausch mit dem MUKMAV die unterschiedlichen Aspekte des Wolfmana-
gements wie auch des Managementplanes besprochen.  
 



Wölfe im Saarland            Managementplan 2024 
 

  7/59 

 

Der Managementplan orientiert sich am BfN- lfen: 
Leitfaden für den Umgang mit einer konfliktträchtigen Tierart in Deutschla
(BfN Skript 201/2007 bzw. 502/2018), am Wolfsmanagementplan von Rhein-
land-Pfalz sowie an den in der Praxis bewährten Wolfsmanagementplänen aus 
Brandenburg und Sachsen. Der aktuelle Managementplan basiert auf den Erst-
fassungen von 2015/2017 sowie der Fortschreibung aus 2023. Bei der vorlie-
genden Fortschreibung wurden insbesondere neue Erkenntnisse und Quellen 
sowie Aspekte der Förderung ergänzt. 
 
Der Managementplan soll Handlungsabläufe regeln, Ansprechpartner benennen 
und Maßnahmen erläutern, die im Konflikt- oder Schadensfall ergriffen werden 
können. Die bekannten Risiken bezüglich des Wolfes bei der Haltung von Tieren 
oder der Ausübung der Jagd sollen aufgezeigt und minimiert werden. Er be-
schreibt die Fördermöglichkeiten zur Prävention von Schäden und den finanziel-
len Ausgleich, wenn es trotzdem zu Schäden kommt. 
Er soll auch aufzeigen, wie man sich beim Zusammentreffen mit dem Wolf in 
freier Natur sachgerecht verhalten soll. Daher richtet er sich u.a. mit Informatio-
nen zur Biologie und zum Verhalten des Wolfes und Vorschlägen bei Kontakten 
auch an die interessierte Bevölkerung. 
  
Der Managementplan ist mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung in Kraft getre-
ten und gilt in der jeweils aktualisierten Fassung unbefristet. Anpassungen nach 
praktischen Erfordernissen bzw. Erkenntnissen oder auf Grund von geänderten 
Rahmenbedingungen sind jederzeit möglich. Eine generelle Anpassung soll 
nach jeweils fünf Jahren erfolgen. Damit er auch kurzfristig aktuell bleibt, wird 
auf Internetseiten des Ministeriums verwiesen, wo auch kurzfristig aktuelle 
Entwicklungen zu finden sind. 
 
Die im Managementplan bzw. in der Förderrichtlinie angeführten Leistungen 
und Förderungen bietet das Bundesland Saarland auf freiwilliger Basis an. Ein 
Rechtsanspruch auf Förderung oder Entschädigung besteht nicht. Basis der För-
derung ist die Förder-Rich  in der gültigen Fassung. 
 
 

2 BIOLOGIE, MONITORING, GEFÄHRDUNGEN UND SCHUTZ 

 
Gut 120 Jahre galt der Wolf in Deutschland als ausgerottet. In den letzten Jah-
ren kamen allerdings immer wieder Wölfe aus Polen, Tschechien, Frankreich 
oder Italien nach Deutschland und siedelten sich teilweise an.  
Der Wolf breitet sich aktuell in ganz Mitteleuropa aus. Er ist in fast jeder Region 
kurzfristig oder mitunter regelmäßig anzutreffen. Wölfe durchwandern auch 
dicht besiedelte Räume, wie mehrfache Nachweise im Rhein-Main-Gebiet oder 
Berlin gezeigt haben, und etablieren sich zuweilen auch am Rand von Ballungs-
räumen. 
Wölfe gibt es in Deutschland vor allem in Sachsen, Brandenburg, Sachsen-
Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern (siehe Abbildung1).  
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Abbildung 1: Nachgewiesene Wolfsterritorien in Deutschland, Stand Monitoringjahr 2023/24. 
Eine 10x10 km Rasterzelle gilt für ein Monitoringjahr als besetzt (grün), wenn darin mindestens 
ein Wolfsnachweis oder drei voneinander unabhängige bestätigte Wolfshinweise (SCALP-
Bewertung) liegen  
Quelle: https://www.dbb-wolf.de/Wolfsvorkommen/besetzte-Rasterzellen 

https://www.dbb-wolf.de/Wolfsvorkommen/besetzte-Rasterzellen
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2.1  Biologie 

 

Der Wolf gehört zur Familie der Hundeartigen (Canidae). Meistens ist er deutlich 
größer als ein Deutscher Schäferhund, allerdings schwanken Größe und Ge-
wicht je nach Region. Bei der Ursprungspopulation aus Polen wurde bei männli-
chen Wölfen ein Körpergewicht von 35-67 kg und bei weiblichen ein Gewicht 
von 27-50 kg ermittelt. Die Schulterhöhe schwankte von 60 bis 90 cm und die 
Kopf-/Rumpflänge von 100 bis 160 cm. Weibliche Tiere (Fähen) sind erfah-
rungsgemäß ca. 20 % kleiner und leichter als die männlichen Tiere (Rüden). 
Wölfe mit Ursprungspopulation in Italien und den französischen Alpen sind im 
Schnitt kleiner. 
 
Ebenso wie die Größe schwankt auch die Fellfarbe nach Klimazonen. In unseren 
Breiten hat das Fell meist eine graubraune Grundfarbe mit gelblichen und dunk-
len Farbstichen. Während die Schnauze und die Kehle heller gefärbt sind, haben 
Schultersattel, Rücken und meist die Schwanzspitze und Vorderseite der Beine 
eine dunkle Färbung. 
 
Vom Erscheinungsbild sind Wölfe im Vergleich zu Schäferhunden meist hoch-
beiniger, und die Rückenlinie verläuft gerade. Markant sind der kräftige Hals, der 
breite Kopf mit dreieckigen, eher kleinen und aufrechtstehenden Ohren und der 
gerade, herabhängende, buschige Schwanz (zwischen 30 und 70 cm). 
 
Wölfe können in der freien Wildbahn ca. 10 bis 13 Jahre alt werden, wobei eine 
hohe Sterblichkeit innerhalb der ersten beiden Lebensjahre besteht. Dabei 
pflanzen sich Wölfe nur einmal im Jahr fort. Die Paarungszeit (Ranz) ist zwi-
schen Januar und März. Nach einer Tragzeit von 61 bis 64 Tagen kommen die 
Jungen, meist 4 bis 6 Welpen, in einer Wurfhöhle zur Welt. Die ersten 6 bis 8 
Wochen werden die Jungtiere gesäugt. Mit ca. 22 Monaten werden sie ge-
schlechtsreif.  
 
In der freien Wildbahn leben Wölfe im Familienverband (Rudel) und bewohnen 
in Mitteleuropa ein Territorium von 150 bis 350 km². Ein Rudel besteht aus der 

engsten Familie, d.h. den beiden Elterntieren und ihren Nachkommen der letzten 
beiden Jahre. Nur in sehr seltenen Fällen gesellen sich einzelne ausgewachsene 
Wölfe einem Rudel hinzu. In freilebenden Rudeln gibt es keine Hierarchien mit 
Alpha- und Omega-Wölfen, so wie es von in Gefangenschaft lebenden Wölfen 
bekannt ist (hier müssen mehrere ausgewachsene Wölfe auf engem Raum zu-
sammenleben). Es besteht vielmehr eine natürliche Autorität zwischen Jungtie-
ren und ihren Eltern. Die Jungtiere wandern im Alter von 10 bis 22 Monaten ab 
und können auf der Suche nach einem Partner auch über Jahre ohne eigenes 
Rudel leben (hier und nachfolgend angelehnt oder teils aus MINISTERIUM FÜR 

KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE UND MOBILTÄT (2023) übernommen).  
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Abbildung 3: Nahrungsverteilung des Wolfs  

 
Wölfe sind an die Jagd auf Schalenwild angepasst. In Mitteleuropa ernähren sie 
sich hauptsächlich von Rehen, Rotwild und Wildschweinen, lokal auch von 
Damwild und Mufflons. Ein erwachsener Wolf benötigt täglich etwa 2-3 kg 
Fleisch. Er kann bis zu 11 kg Nahrung auf einmal aufnehmen, aber auch zwei 
Wochen hungern. Der ermittelte Anteil von Weidetieren in der Nahrungszusam-
mensetzung (1,6 %) schwankt laut Studien in Deutschland um rund 1 %. In ver-
schiedenen europäischen Wolfslebensräumen, wie zum Beispiel Norditalien mit 
entsprechend anderen Beutetierdichten und Waldanteilen als im waldreichen 
Mitteleuropa, wurden höhere Anteile von rund 25 % ermittelt (IMBERT et al. 2016, 
BfN 2007). Die in Abbildung 3 aufgezeigte Verteilung der Beutetiere gilt für die 
Lausitz. Im Saarland werden Rehe und Wildschweine vermutlich die Hauptnah-
rungsquelle darstellen. 
 

Wölfe jagen und töten die Tiere, die sie am leichtesten erbeuten können. Das 
sind neben alten, schwachen und kranken Tieren vor allem Jungtiere. Als Hetz-
jäger und Opportunist reißt er bei jeder günstigen Gelegenheit. Da in freier 
Wildbahn Jagderfolge oft ausbleiben, die Jagd sehr kräftezehrend ist und Wölfe 
über längere Zeit hungern müssen, ist dieses Verhalten sinnvoll (Vorratshal-
tung). Bei eingepferchten Weidetieren werden bei einem Wolfsangriff oft mehr 
Tiere getötet als für die Ernährung des Rudels im Augenblick notwendig sind 
( Surplus Killing ). Dies liegt darin begründet, dass der Wolf als Rudeltier häufig 
Familienmitglieder mitversorgt. Wölfe sind zudem imstande Aas zu fressen und 
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können Kadaver auch noch später verwerten. Hätte ein Wolf in der Natur also die 
ganz seltene Chance, zwei Beutetiere gleichzeitig zu erlegen, müsste er diese 
Chance nutzen, um einen Überlebensvorteil zu gewinnen. Das Verhalten des 

ö
Füchsen oder Mardern.  
 
Der Wolf legt regelmäßig weite Strecken zurück (ca. 60 km pro Nacht). Er ist ein 
Ausdauerläufer und kann kurzfristig Geschwindigkeiten von über 50 km/h errei-
chen. Zudem ist er ein recht guter Schwimmer.  
Die Sinnesorgane des überwiegend dämmerungs- und nachtaktiven Wolfes sind 
besonders gut ausgebildet. Der ausgezeichnete Geruchssinn (großes Ge-
ruchsepithel) erlaubt eine Wahrnehmung von Beute oder Artgenossen auf eine 
Entfernung von bis zu 2 km. Hervorzuheben sind auch das Nachtsehen (dicht 
stehende Stäbchen auf der Retina) sowie das Gehör. Die Dämmerungs- und 
Nachtaktivität des Wolfes ist anthropogen, also durch den Menschen, verur-
sacht. Tagsüber jagte der Mensch früher sowohl den Wolf selbst als auch seine 
Beutetiere. Infolgedessen verschob sich die Tagaktivität des Wolfes auf die 
Dämmerung bzw. Nacht. In Gegenden, in denen Wolf und Wild auch tagsüber 
vom Menschen ungestört sind, können Wölfe mitunter auch tagsüber gesichtet 
werden (https://www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/wolf). 
 
 
Tabelle 1.: Steckbrief Wolf 
 
Systematik Klasse:  Säugetiere 

Ordnung:  Raubtiere (Carnivora) 

Familie:  Hundeartige (Canidae, 13 Gattungen mit 38 Arten) 

Gattung:  Echte Hunde (Canis, 8 Arten) 

Art:   Grauwolf (Canis lupus) 

Größe Schulterhöhe 60-90 cm | Kopf-/Rumpflänge 100-140 cm | Rutenlänge 

30-70 cm 

Fell Grau-braun bis grau-gelb mit hellen Zeichnungen, dunkel abgesetzter 

Schultersattel und Rücken, herabhängende, buschige Rute 

Alter 10-13 Jahre in natürlicher Umgebung 

Gewicht 30-50 kg 

Nahrung Schwankt je nach Wolfslebensraum; in Deutschland: Rehe (50,9 %), 
Schwarzwild (20,3 %), Rot- (13,1 %) und Damwild (5,9 %), Mufflons 
(0,4 %), unbestimmte Hirschartige (3,5 %), Hasenartige (3,2 %), Weidetie-
re (1,6 %), mittelgroß.  
Tagsüber jagte der Mensch früher sowohl den Wolf selbst als auch seine 
Beutetiere. Infolgedessen auch (0,05 %), Früchte (0,1 %)       

Zusammenleben Rudel bestehend aus Eltern, Jährlingen und Welpen; Abwandern der 

Jungwölfe aus dem Rudel, wenn geschlechtsreif (ca. 1-2 Jahre alt) 

Wurf Ende April/Anfang Mai meist 4-6 Welpen; Tragzeit über 2 Monate  

(Paarungszeit Februar/März) 

Pfotenabdruck Zwischen 7-10 cm lang 

Markierungen Harn, Losung (Kot), Heulen 

Kommunikation Körpersprache, Mimik, Laute, Duftstoffe 

Reviergröße Abhängig von der Beutedichte, in Mitteleuropa 150-350 km² 
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Das Heulen von Wölfen dient der akustischen Markierung des Reviers und zur 
Kontaktaufnahme mit Artgenossen, insbesondere Rudelmitgliedern. Gesichts-
ausdrücke, Körpersprache, Laute und Gesten spielen bei der sozialen Interaktion 
eine herausragende Rolle. Diese ist im Rudel, das einen geschlossenen Fami-
lienverband darstellt, ausgesprochen friedlich und facettenreich. Das Territori-
um wird jedoch gegen Artgenossen verteidigt. Der Geruchsinn dient auch dem 
individuellen Erkennen der Rudelwölfe (Läufigkeit, Urin- und Kotmarkierung 
etc.). 
 
 

2.2 Verbreitung 

 

Wölfe sind äußerst anpassungsfähig und besiedelten einst die gesamte Nord-
halbkugel. Auch in Europa waren sie flächendeckend verbreitet. Aufgrund direk-
ter menschlicher Nachstellung wurden sie in weiten Teilen zurückgedrängt. Um 
1850 galt Deutschland als wolfsfrei, jedoch wurden bis Anfang des 20. Jahr-
hunderts immer wieder einzelne Wölfe erlegt. Die letzten dokumentierten 
Wolfsabschüsse fanden im bayerischen Alpenraum 1836, im Bayerischen Wald 
1846, im Odenwald 1866, im Fichtelgebirge 1882 und 1888 bei Prüm in Rhein-
land-Pfalz (WÖRNER 2013) sowie 1900 im Saarland (HERRMANN 1991) statt. Nach 
dem 2. Weltkrieg sind immer wieder Einzeltiere in Deutschland, vor allem in den 
östlichen Bundesländern, aufgetaucht. 
 

 
 
Abbildung 4: Potenzielle Wanderung der europäischen Wölfe; Grün: Mitteleuropäische Flach-
land-Population, blau: Apennin-Population (nach HARMS et al. 2011, verändert). 
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Seitdem Wölfe in Deutschland und fast ganz Europa unter strengen Schutz ge-
stellt wurden, kehren immer mehr Tiere in die früheren Verbreitungsgebiete zu-
rück. Im Jahr 2000 wurden im Nordosten Sachsens nahe der polnischen Grenze 
auf einem Truppenübungsplatz erstmals in Deutschland wieder Wolfswelpen 
geboren. Die hierher eingewanderten Wölfe stammten aus einer polnischen Po-
pulation, die heute zusammen mit dem deutschen Vorkommen als Mitteleuropä-
ische Tieflandpopulation bezeichnet wird.  
 
Der Wolf kommt derzeit in jedem Staat auf dem europäischen Festland, außer in 
den Kleinststaaten wie Monaco oder Lichtenstein, vor (Stand: April 2022). So 
auch in der Schweiz und Frankreich, in denen eine konstante Zunahme der An-
zahl und Verbreitung an Wölfen zu beobachten ist, die sich auch teilweise wei-
ter nach Deutschland bewegen. In unserer Region treffen die beiden unter-
schiedlichen Wolfspopulationen Europas aus Italien (Apennin-Population) über 
die Schweiz und Frankreich sowie aus Polen über Ostdeutschland (Mitteleuro-
päische Flachland-Population) aufeinander. Durch eine möglicherweise zukünf-
tige Paar- und Rudelgründung aufgrund der natürlichen Wanderung der Wölfe 
und der damit verbundenen genetischen Durchmischung der europäischen 
Wolfspopulationen, kommt unserer Großregion für die genetische Vielfalt der 
europäischen Wölfe eine besondere Verantwortung zu. 
 
Die Karte der 137 Ereignisse mit dem Ergebnis Wolf  zeigt die Bereiche mit 
Meldungen in Rheinland-Pfalz im Zeitraum von 01.01. bis 31.12.2022. Ein 
Schwerpunkt liegt im Westerwald (Stand Ende 2022), drei Ereignisse liegen öst-
lich des Saarpfalz-Kreises. Aktuelle Zahlen, Karten bzw. Fundmeldungen sind 
auf der Homepage des KLUWO abzurufen (https://fawf.wald.rlp.de/
tionszent ; die Karte 
für 2022 zeigt die zuvor erwähnten Fundstellen). 
Vorkommen in Rheinland-Pfalz sind für das Saarland v.a. im Grenzbereich von 
besonderer Bedeutung. So gibt es Nachweise östlich von Homburg (z.B. im Sep-
tember 2022 nur wenige Kilometer zur saarländischen Grenze) aber auch im 
Sommer 2023 bei Birkenfeld, bzw. dann später bei Kell und in 2024 bei Man-
dern, alle nicht weit von der Landesgrenze entfernt. 
 
In ganz Deutschland leben nach den aktuellen Angaben der DBBW (Stand 
26.12.2024) im Monitoringjahr 2023/2024 insgesamt 209 bestätigte Rudel, zu-
sätzlich 46 Paare und 19 sesshafte Einzelwölfe. Es wird im Vergleich der beiden 
vergangenen Monitoringjahre von einem geringen Anstieg der Territorien ge-
sprochen.  
Auch die Anzahl der Totfunde ist im Vergleich zum Vorjahr erneut angestiegen. 
Waren es im Monitoringjahr 2022/23 noch 159 tote Tiere, so sind im Monito-
ringjahr 2023/24 193 Totfunde gemeldet worden, davon 150 nach Verkehrsun-
fällen, aber auch 13 durch illegale Tötungen (Quelle: Website der DBBW, Link 
siehe im Anhang). 
 

Im Saarland fehlten zunächst sichere Nachweise. Im September 2023 wurde 
dann erstmals ein C1-Nachweis (eindeutiger Nachweis lt. SCALP-Kriterien) 
durch eine Wildkamera bei Bliesransbach im Bliesgau festgehalten, der vermut-
lich auf einen wandernden Wolf zurückzuführen ist. Es folgten C1-Nachweise 

https://fawf.wald.rlp.de/
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bei Ormesheim, Riegelsberg, Heusweiler-Eiweiler, Weiskirchen, jeweils durch 
Foto oder Video belegt. 
Es ist davon auszugehen, dass der Wolf das Saarland immer wieder durchstreift, 
im Nordsaarland auch öfters oder gar regelmäßig, ausgehend von der aktuellen 
Rudelbildung bei Kell bzw. bei Mandern und jüngsten Nachweisen bei Weiskir-
chen. 
Alle Meldungen und Nachweise werden fortlaufend im Referat D/2 (Zentrum für 
Biodokumentation) gesammelt und an die zuständigen Stellen im Rahmen des 
bundesweiten Monitorings gemeldet. Wichtige Nachweise werden auf der Web-
seite des MUKMAV im Bereich Wolf aufgelistet. 
 

2.3 Demographisches Monitoring 

 
Um das Vorkommen, das Verbreitungsgebiet und die Populationsgröße der 
Großkarnivoren (große Fleischfresser) in Deutschland zu erfassen, wird ein 
bundesweit einheitliches und standardisiertes demographisches Monitoring 
durchgeführt (BFN 2009). Die drei genannten Parameter sind die Zielgrößen. Die 
dabei bestätigten Hinweise werden den für das Management zuständigen Be-
hörden zur Verfügung gestellt und ausgewertet und bilden die Grundlage für 
das Management. Daten zu Weidetierrissen und toten Wölfen fließen in das 
demographische Großkarnivoren-Monitoring ein. Allerdings ist damit zu rech-
nen, dass einzelne Wölfe in der Kulturlandschaft unbemerkt bleiben, solange 
sie ihren Nahrungsbedarf ausschließlich durch den Wildbestand decken. Von 
einer dauerhaften Ansiedlung ist auszugehen, wenn eine Reproduktion festge-
stellt wird. 
 
Die Veröffentlichung der Ergebnisse des demographischen Monitorings erfolgt 
i.d.R. jährlich nach Beendigung eines Wolfsjahres (Definition gemäß den bun-
desweiten Standards: ein Wolfsjahr beginnt am 1. Mai und endet am 30. April 
des Folgejahres  von der Geburt der Welpen bis zum Ende ihres ersten Lebens-
jahres). 
 
Für das demographische Wolfsmonitoring im Saarland ist das MUKMAV (derzeit 
Referat D/2, Zentrum für Biodokumentation) zuständig. Das Saarland wurde in 
vier Monitoringgebiete unterteilt, angelehnt an die Zuständigkeitsbereiche der 
hauptamtlichen Naturwacht (NW). Diese unterstützen das Referat beim Wolfs-
Monitoring. Die Aufgaben der Ranger der Naturwacht sind Recherche, bei Bedarf 
die Überprüfung sowie die Dokumentation von Wolfsmeldungen (Spuren, Sich-
tungen, Lautäußerungen), Begutachtung von Wolfsrissen bei Weidetieren als 
auch die Aufklärungsarbeit vor Ort und Aufgaben im Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit. 
Darüber hinaus werden bei den einzelnen Interessensverbänden aus Umwelt-, 
Jagd- und Weidetierhaltungsbereichen ehrenamtliche Beauftragte in das Moni-
toring bzw. in das Meldewesen einbezogen. Hier kann v.a. die VJS mit den zahl-
reichen Wildkameras ihrer Mitglieder aber auch Saarforst Landesbetrieb mit ih-
ren Gastjägern sowie der Nationalpark mit seinem Monitoring erwähnt werden. 
Der Aufbau eines landesweiten Beobachtungsnetzwerkes für Wolf und Luchs 
unter Einbeziehung der bereits bestehenden Wildkatzenbeobachtung im Saar-
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land hat begonnen. Hierbei ist auch eine noch engere Zusammenarbeit mit dem 
Beobachtungsnetzwerk für Großkarnivoren in Rheinland-Pfalz und auch mit 
Stellen in Luxemburg und Lothringen vorgesehen. 
 
Weitere Informationen und Kontaktdaten zum Thema Wolf werden auf einer ei-
genen Internetseite veröffentlicht. Diese Informationen sind zu erreichen unter: 
www.wolf.saarland.de (v.a. zum Managementplan) oder 
https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/veterinaerwesen/aktuelles/aktue
lle-meldungen/2020/Publikationsmeldungen/216-20_DerWolf.html 
 

2.4 Unterscheidung von Wolf und Hund  

 

In Deutschland leben etwa 5 Millionen Hunde. In Fällen wie den bewusst wolfs-
ähnlich gezüchteten Rassen Husky, Malamute, Laika, Saarloos Wolfhund, dem 
Tschechoslowakischen Wolfhund oder dem Deutschen Schäferhund kann eine 
äußerliche Unterscheidung und eindeutige Abgrenzung zum Wolf schwierig sein 
(siehe auch Tabelle 2). Die Pfoten von Wolf und Hund sind baugleich und je 
nach Hunderasse haben die Fährten auch eine durchaus vergleichbare Größe. 
Wichtig für die Beurteilung sind der Fährtenverlauf und die Abfolge der einzel-
nen Trittsiegel (Beurteilung durch den Fachmann). 
 
Charakteristisch für Wolfsfährten ist eine kraftsparende Fortbewegungsweise. 
Wölfe laufen in der Regel geradliniger und zielgerichteter. Sie laufen meist im 
geschnürten Trab, wobei sie den Hinterfuß in den Abdruck des Vorderfußes set-
zen. Hunde dagegen können sich eher eine energieaufwändigere Fortbewegung 
leisten: Sie laufen deshalb oft unsteter und wechseln häufiger die Gangart. 
 
Tabelle 2: Unterscheidung zwischen Wolf und Schäferhund  
 
 Wolf Schäferhund 

 
allgemeine  
Gestalt 
 

besonders im Sommerfell auf-
fallend hochbeinig; quadrati-
sche Gestalt; Rückenlinie waa-
gerecht 

kurzbeiniger, rechteckige Ge-
stalt; abfallende Rückenlinie 

 
Körperfärbung 

grau mit gelb-bräunlichem Ein-
schlag; oft dunkler Sattel auf 
Rücken und Schultern 

meist schwarzbraun bis 
schwarzgrau 

 
Kopf und 
Gesicht 
 

großer, breiter Kopf; Augen 
mehr nach vorne gerichtet; Ge-
sicht häufig hell und kontrast-
reich gefärbt; relativ kleine, 
dreieckige Ohren; helle Augen 

 
großer, vergleichsweise schma-
ler Kopf mit dunkler Schnauze; 
große Stehohren; dunkle Augen 
 

Schwanz- 
haltung 

relativ kurzer Schwanz, wird 
meist herabhängend getragen 
(selten über Rückenlinie) 

langer Schwanz, säbelartig ge-
bogen, oft über Rückenlinie ge-
tragen 

Losung 
Wolfslosung enthält viele Haare 
und Knochenreste der Beutetiere 

Hunde ernähren sich höchst sel-
ten von ganzen Tieren, sodass 
Haare und Knochenreste meist 
in der Losung fehlen. 

http://www.wolf.saarland.de/


Wölfe im Saarland                         Managementplan 2024 

16/59 

2.5 Gefährdungen 

 

Die Wolfsvorkommen in Deutschland unterliegen einer Reihe von Gefährdungen. 
Die häufigsten nachgewiesenen Todesursachen sind neben der hohen natürli-
chen Sterblichkeit im Jugendalter vor allem der Straßenverkehr, illegale Ab-
schüsse und Krankheiten. 2023 sind von nachweislich 184 Todfunden rund 
68 % auf anthropogen verursachte Gründe zurückzuführen (illegale Tötung, Ver-
kehrsunfall, letale Entnahme durch das Wolfsmanagement). 
 
Straßenverkehr 
Das hohe Verkehrsaufkommen auf dem deutschen Straßen- und Schienennetz 
bildet die größte Gefährdung für Wölfe. Insbesondere die primär abwandernden 
Jungwölfe sind auf der Suche nach neuen Territorien gefährdet. Mit 856 verun-
glückten Wölfen kamen dreiviertel aller zwischen 1990 und 2024 tot aufgefun-
denen Wölfe durch einen Verkehrsunfall ums Leben (Abbildung 5, DBBW, Stand 
05.09.2024). 
 
Das Saarland zeichnet sich durch eine starke Zerschneidung aus. Von einem 
Schutz vor weiterer Zerschneidung und dem Erhalt von Wildkorridoren sowie 
von wildtierökologischen Planungen und Vernetzungsvorhaben zur Entschnei-
dung der Landschaft durch die Schaffung von Querungshilfen und Wildtierkor-
ridoren (Grün- oder Wildbrücken) könnte  neben zahlreichen anderen Arten 
wie z.B. der Wildkatze auch der Wolf profitieren. 
 

 
Abbildung 5: 1135 Totfunde von Wölfen seit 1990 in Deutschland, unterteilt nach Todesursa-
chen. Stand 05.09.2024. Erstellt nach DBBW, 2024 (aktualisierte Einsicht unter: 
https://www.dbb-wolf.de/totfunde/statistik-der-todesursachen). 
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Illegale Abschüsse 
In vielen europäischen Wolfspopulationen sind illegale Abschüsse eine bedeu-
tende Mortalitätsursache (SALVATORI & LINNELL 2005). 
Seit 1990 wurden auch in Deutschland nachweislich 101 illegale Tötungen 
nachgewiesen; so auch der 2012 im rheinland-pfälzischen Westerwald ge-
schossene Wolf. 
 
Zur Prävention hat die VJS in der Jungjägerausbildung den Lehrinhalt im Bereich 
Wildtierkunde stärker auf den Wolf ausgerichtet und wird weiterhin Kurse zum 
Thema Wolf sowie Kurse zur Riss-Begutachtung bei Wildtieren anbieten. Die 
Kurse sollen die Jägerschaft bzgl. des Schutzstatus des Wolfes sensibilisieren. 
Die VJS steht dazu in engem Kontakt mit der Naturwacht. Die dafür ausgebilde-
ten Jäger können bei Bedarf Wildtierrisse begutachten und sind angehalten, ihre 
Ergebnisse an die Meldeadresse wolfsmanagement@umwelt.saarland.de zu 
senden. 
 
Hybridisierung 
In seltenen Fällen, insbesondere beim Fehlen von Paarungspartnern, können 
sich Wölfe und Hunde untereinander paaren und es kann zu einer Hybridisie-
rung (Kreuzung) kommen. Das Eindringen von Hundegenen in die Wolfspopula-
tion wird als nachteilig angesehen (Fachkonzept BfN 2007). 
In kleinen oder stark fragmentierten Populationen ist die Gefahr von negativen 
Auswirkungen durch die Hybridisierung größer als in großen, individuenreichen 
Wolfspopulationen. Hier hat eine gelegentliche Hybridisierung kaum Folgen auf 
den Genpool. 
Aus der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 2021 in §45a Ab-
satz 3 ergibt sich der direkte Auftrag zur Entnahme von Hybriden aus der Natur 
durch die zuständige Naturschutzbehörde. 
 
Inzucht 
Während einer Rudelgründungsphase mit wenigen Individuen besteht eine er-
höhte Wahrscheinlichkeit, dass verwandte Wölfe sich miteinander paaren. Dies 
kann zu einer Verengung der genetischen Vielfalt und damit zu verminderter Fit-
ness der Nachkommen führen. Wie bei anderen großen Wildtieren (Rotwild) ist 
der genetische Austausch auch über große Entfernungen mit Nachbarpopulatio-
nen langfristig von großer Bedeutung für die Gesunderhaltung. Daher ist, wie 
zuvor bereits erwähnt, die Zuwanderung von Wölfen aus den südlichen Nach-
barländern von großer Bedeutung für die Vielfalt des Genpools der hiesigen Po-
pulation.  
 
Krankheiten 
Gefährdungen für die Population können durch Krankheiten entstehen. Neben 
einer hohen Sterblichkeit von Jungtieren an Parasiten sind bei Wölfen die glei-
chen Krankheiten wie bei Hunden, beispielsweise Hundestaupe, Parvovirose, 
Räude, Borreliose und Tollwut, zu nennen. 
 
Der letzte Fall von Tollwut an einem Wildtier wurde in Deutschland 2006 bei 
einem Fuchs nachgewiesen. Deutschland ist seit dem Jahr 2008 offiziell frei von 
terrestrischer Tollwut. Die Anrainerstaaten Deutschlands sind ebenfalls tollwut-

mailto:wolfsmanagement@umwelt.saarland.de
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frei, nur im östlichen Polen treten noch Fälle auf (WHO). Über viele Jahre wurde 
und wird in Teilen Westeuropas durch orale Immunisierung die Tollwut zurück-
gedrängt.  
 
Das Auftreten tollwütiger Wölfe im Saarland wird aus heutiger Sicht als un-
wahrscheinlich eingeschätzt, kann aber nicht ausgeschlossen werden, auch 
wenn Maßnahmen zur Tollwutprophylaxe (einschließlich Fuchsjagd) fortgeführt 
werden. Tot aufgefundene Wölfe mit Verdacht auf Erkrankungen sind tierpatho-
logisch zu untersuchen. Hier wird eng mit dem für Tierschutz und Tiergesund-
heit zuständigen Referaten beim MUKMAV zusammengearbeitet. 
 

Von allen tot oder bei sonstigen Gelegenheiten aufgefundenen Wölfen werden 
bis auf weiteres Proben für eine genetische Untersuchung genommen und dabei 
der körperliche Zustand bzw. der Gesundheitszustand bewertet. Die Proben 
werden im ZfB unter geeigneten Bedingungen gelagert bzw. zwischengelagert. 
 
 

2.6 Rechtliche Situation  

 

Folgende deutsche und internationale Rechtsvorschriften sind für Entscheidun-
gen im Wolfsmanagement zu beachten: 
 

• Washingtoner Artenschutzabkommen (Anhang II),  
• Berner Konvention (Anhang II), 
• Verordnung (EG) Nr. 338/97 über den Schutz von Exemplaren wildleben-

der Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (Anhang A) 
und FFH-Richtlinie 92/43/EWG (Anhang II, prioritäre Art, und Anhang IV, 
Art. 12 und 16), 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, besonders geschützte Art nach § 7 
Abs. 2 Nr. 13 Buchst. a), streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 
Buchst. a), jeweils i.V. mit § 44 und § 45 sowie 45a), 

• Tierschutzgesetz (TierSchG) und 
• Saarländisches Naturschutzgesetz (SNG). 

 
 
Der Wolf ist durch die FFH-Richtlinie, als Umsetzung der Berner Konvention, 
nach Art. 12 Abs. 1 durch die EU als streng geschützt eingestuft (Anhang II und 
IV). Diese europarechtliche Vorgabe wird durch das Bundesnaturschutzgesetz in 
folgenden Paragrafen umgesetzt: § 7 Abs. 2 Nr. 13 a (besonders geschützt) und 
Nr. 14 a und b (streng geschützt) in Verbindung mit den Verboten aus § 44 Abs. 
1-3 BNatSchG (Nachstellen, Fangen, Verletzen oder Töten). Der Wolf unterliegt 
ferner dem Vermarktungsverbot der EU-Artenschutzverordnung (VO (EG) Nr. 
338/97), dort insbesondere Art. 8 Abs. 1, als Umsetzung des Washingtoner Ar-
tenschutzabkommens in EU-Recht. 
 
Ausnahmen von diesen Verboten sind nur im Einzelfall unter den Voraussetzun-
gen der §§ 45 Abs. 7 und 67 BNatSchG zulässig. Im ergänzten Teil des §45a 
BNatSchG wird die Entnahme von Wölfen bei entsprechendem Anlass auf be-
stimmte Weise und unter bestimmten Umständen seit März 2020 geregelt. Dort 
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wird auch ein Fütterungsverbot aufgenommen. Der Wolf gilt nicht als jagdbares 
Wild im Sinne des Saarländischen Jagdgesetzes.  
 
Die vorsätzliche Tötung eines Wolfs stellt einen Verstoß gegen die artenschutz-
rechtlichen Zugriffsverbote dar und kann nicht nur als Ordnungswidrigkeit mit 
einem Bußgeld, sondern auch als Straftat geahndet werden. Das Gesetz sieht 
hierbei eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor. Zudem 
können Jagdscheininhaber mit dem Entzug ihres Jagdscheins belangt werden.  
Auch die illegale Aussetzung von Wölfen ist strafbewehrt und untergräbt den 
Aufbau von Vertrauen ebenso wie illegale Abschüsse. Vorhandene Wolfsgehege 
müssen ordnungsgemäß und verlässlich gegen Ausbruch gesichert sein. 
 
Die EU erwartet von den Mitgliedsländern, dass sie für die Wolfspopulation ei-
nen günstigen Erhaltungszustand erhält bzw. herbeiführt. Gemäß LINELL et al. 
2008 sollte eine zusammenhängende Population von Wölfen aus mindestens 
1.000 erwachsenen Tieren bestehen. Die Wolfpopulation sollte langfristig ein 
Element ihres natürlichen, genügend großen Lebensraumes sein und das Ver-
breitungsgebiet des Wolfes sollte sich stabilisiert haben. Die durch das Gesetz 
zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 04.03.2020 geänderten 
bzw. neu eingefügten Regelungen (§§ 45 Abs. 7 S. 1 Nr. 1, 45 a BNatSchG) er-
möglichen in Kombination mit dem Praxisleitfaden der Umweltministerkonfe-
renz (UMK) zur Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnah-men nach §§ 45 und 
45a BNatSchG beim Wolf, insbesondere bei Nutztierrissen, unter eng begrenz-
ten Voraussetzungen eine Entnahme einzelner Tiere, sogenannte Problemwölfe. 
 
Alle sechs Jahre ist im Rahmen der für die europäischen Naturschutzrichtlinien 
für die EU zu erstellenden Berichte der Erhaltungszustand des Wolfes zu ermit-
teln. Dieser ist nach der FFH-Richtlinie (Art. 1 Buchstabe i) definiert und seine 
Einstufung bemisst sich europaweit an einheitlichen Kriterien. Neben der Popu-
lation sind die Merkmale Verbreitung, Größe und Qualität des Habitats sowie 
Zukunftsaussichten zu berücksichtigen. Zwar hat sich der deutsche Wolfsbe-
stand in den vergangenen Jahren positiv entwickelt, trotzdem weist die Art auf-
grund der Gesamtschau dieser Kriterien  gemäß dem deutschen FFH-Bericht 
von 2019 (Berichtszeitraum von 2013 bis 2018)  insgesamt immer noch eine 
ungünstige Erhaltungssituation in den beiden biogeografischen Regionen (at-
lantisch und kontinental) auf, in denen der Wolf bewertet wurde. Der Gesamt-

worden. 
 
Mit der wachsenden Wolfspopulation in Deutschland sind zunehmend auch 
Risse an Weidetieren zu beobachten. Wölfe, die trotz Herdenschutz Weidetiere 
reißen, sollen zukünftig schneller und unbürokratischer in betroffenen Regionen 
entnommen werden können. Die Umweltministerinnen und Umweltminister der 
Länder hatten Ende 2023 eine entsprechende Änderung des Praxisleitfadens 
Wolf beschlossen (https://www.bmuv.de/download/umk-beschlussfassung-
zur-aenderung-des-praxisleitfadens-wolf). 
 
Ferner hat die Bundesregierung zusammen mit weiteren 26 Mitgliedsstaaten am 
25.09.2024 im Ausschuss der Ständigen Vertreter der Regierungen der EU-

https://www.bmuv.de/download/umk-beschlussfassung-zur-aenderung-des-praxisleitfadens-wolf
https://www.bmuv.de/download/umk-beschlussfassung-zur-aenderung-des-praxisleitfadens-wolf
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Mitgliedsstaaten (AStV) zugestimmt, den Schutzstatus des Wolfes in der Berner 
Konvention von "streng geschützt" auf "geschützt" reduzieren zu wollen. Der 
Beschluss bedeutet aber noch keine finale rechtliche Änderung, da es nach sei-
ner Annahme in der Berner Konvention noch der Umsetzung in europäisches 
und nationales Recht bedarf.  
Sofern die angestrebten Regelungen in Kraft treten, sollen sie ermöglichen, an 
Orten, an denen der lokale Bestand es zulässt, Wölfe leichter entnehmen zu 
können als bisher. Unklar ist, wie hoch der Wolfsbestand in solchen Fällen zu 
sein hat und welche Auswirkungen diese Vorgehensweise auf die Selbstregulie-
rung der lokalen Wolfspopulation haben wird. 
Für das Saarland wären diese Regelungen zum jetzigen Zeitpunkt wegen zu ge-
ringem Bestand nicht relevant.  
 
Mit Bezug zum anstehenden Bericht 2019 bis 2024 und im Konfliktfeld des ins-
besondere in einigen östlichen Bundesländern durch den Anstieg der Populatio-
nen in den letzten Jahren gestiegenen Konfliktpotentials und dem stark gewach-
senen öffentlichen Interesse wurde vom Bund ein Forschungs- und Entwick-
lungs-(F+E)-Vo
tragt. Dieses F+E-Vorhaben soll mit vorhandenen Daten und darauf basierenden 
Modellrechnungen die Grundlagen zur Bewertung verschiedener Gremien und 
damit verbunden ggf. mögliche Entnahmen ohne Beeinträchtigung des von der 
EU geforderten Erhaltungszustandes liefern.  
Die Ergebnisse liegen noch nicht vor, auf die Darstellung erster Zwischenergeb-
nisse an dieser Stelle wird verzichtet, da sie für die derzeitige Situation im Saar-
land nicht von Belang sind. 
 
Als Maxime gilt jedoch nach wie vor: Die Sicherheit des Menschen geht immer 
vor. Deshalb kann im Einzelfall auch die seit März 2020 mögliche Entnahme 
eines Wolfes gem. §45a BNatSchG sinnvoll und erforderlich sein. 
 
 

2.7 Perspektivisches Szenarium der Rückkehr des Wolfes  

 

Eine natürliche Wiederbesiedlung ist nach bisherigem Kenntnisstand in drei 
Phasen zu erwarten: 
 
1. Einwanderung einzelner Rüden, die ggf. auch große Distanzen zurückgelegt 

haben, um geeignete Lebensräume zu finden. Es sind dies meist Tiere, die 
die Reviere ihres ursprünglichen Rudels verlassen mussten. Nach einer Pha-
se des großräumigen Streunens konzentriert sich der Lebensraum auf einen 
kleineren Aktionsradius. 

2. Bei einer Nachfolge von Fähen können sich Paare finden und etablieren, was 
in ausreichend nahrungsreichen und störungsarmen Lebensräumen auch 
zur Reproduktion führt.  
Bei dem hohen Besiedlungs- und Zerschneidungsgrad im Saarland ist nicht 
klar, ob die Lebensraumansprüche überhaupt oder in Teilen erfüllt werden 
können. Siehe die Darstellung in Abbildung 6 zur Habitateignung ohne blaue 
Farbtönungen und damit geringer Eignung (BfN 2020). 
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3. Wenn die Voraussetzungen unter 2. erfüllt sind, setzt ein Reproduktionszu-
wachs ein, der wie unter 1. zu abwandernden Tieren führt, bis alle potentiel-
len Reviere besiedelt sind. 

 

 
Abbildung 6: Modellhafte Darstellung möglicher geeigneter Lebensräume für Wölfe in 
Deutschland: von weiß (ungeeignet) bis dunkelblau (sehr gut geeignet) 
Quelle: BfN (2020)  
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Für eine dauerhafte und flächendeckende Wiederbesiedlung durch Wölfe sind 
die Voraussetzungen insbesondere im zentralen Saarland aufgrund der hohen 
Bevölkerungs- und Siedlungsdichte und des starken Zerschneidungsgrades der 
Landschaft ungünstig. Eine dauerhafte Besiedlung mit einem oder gar mehreren 
Rudeln ist daher nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse eher in den Randbe-
reichen zu erwarten, wie das Vorkommen eines residenten Wolfes bei Birkenfeld 
bzw. die Rudelbildung bei Mandern belegt. Die Möglichkeit, dass Teile des Saar-
landes nicht nur in Einzelfällen, sondern auch öfters oder regelmäßig Durch-
zugs- und Exkursionsräume für Wölfe werden, ist jedoch als sehr wahrschein-
lich einzustufen. Dies wird durch die jüngsten Nachweise im Saarland eindeutig 
gestützt.  
 
 

3 UMGANG MIT WÖLFEN 

 

3.1 Grundsätzliche Verhaltensregeln bei Begegnung mit Wölfen 

 
 

Wölfe vermeiden den Kontakt mit dem Menschen und ziehen sich zumeist, ohne 
dass es der Mensch überhaupt bemerkt, zurück. Die Aufrechterhaltung der na-
türlichen Scheu des Wolfes vor dem Menschen ist ein wichtiger Schlüssel zur 
Vermeidung von Konflikten. Sowohl Angst aber auch Verniedlichung im Umgang 
mit diesem Wildtier sind fehl am Platz. 
 
Die Wahrscheinlichkeit, einem Wolf in der freien Wildbahn zu begegnen, ist da-
her äußerst gering. Das gilt selbst für Gebiete, die vom Wolf stark besiedelt sind. 
Wölfe meiden in der Regel den Kontakt mit Menschen, jedoch nutzen sie durch-
aus die vom Menschen gestaltete Kulturlandschaft und die dort vorhandenen 
Strukturen. 
 
Falls Sie einem Wolf begegnen: 
 
• Generell gilt: Verhalten Sie sich ruhig und besonnen, bleiben Sie stehen. 
 
• Nie auf den Wolf zugehen. Beobachten Sie ihn  wie andere Wildtiere auch  

mit respektvollem Abstand und bedrängen Sie ihn nicht. 
 
• Laufen Sie nicht weg. Um den Abstand zu vergrößern, können Sie sich lang-

sam mit Blickrichtung zum Wolf zurückziehen. 
 
• Im Normalfall zieht sich der Wolf von selbst und bereits frühzeitig zurück. 

Falls nicht, machen Sie sich beispielsweise durch lautes Reden und Rufe, 
Gestikulieren oder In-die-Hände-Klatschen bemerkbar. 

 
• Verfolgen Sie niemals einen Wolf; Sie verunsichern ihn dadurch, denn er 

könnte sich bedroht fühlen. 
 
• Bleibt der Wolf stehen, entfernen Sie sich unter lautem Reden langsam.  
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• Wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass der Wolf sich annähert, kön-

nen Sie mit Gegenständen, wie Steinen oder Ästen werfen, um den Wolf zu 
vertreiben.  

 
• Hundehalter sollten in Wolfsgebieten ihren Hund an der Leine führen. Bei 

einem Zusammentreffen mit dem Wolf die Leine möglichst kurzhalten. 
 
• Sichtungen und Kontakt sollten in jedem Fall mit möglichst genauer Ortsan-

gabe an wolfsmanagement@umwelt.saarland.de gemeldet werden. 
 
 

Hunde und Wölfe  
 
Hunde können von Wölfen als Eindringlinge in ihr Revier oder als Beute betrach-
tet und angegriffen werden. In Gebieten mit Wolfsvorkommen sind Hunde daher 
im Einwirkungsbereich des Besitzers oder der Besitzerin zu führen oder anzulei-
nen. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass sich insbesondere junge Wölfe 
Hunden nähern. In einem solchen Fall ist der Wolf durch lautes Rufen und Ges-
tikulieren auf die Anwesenheit eines Menschen aufmerksam zu machen. Sofern 
sich der Wolf dennoch weiterhin annähert, sollte mit Gegenständen wie Stei-
nen, Ästen etc. geworfen werden, um das Tier zu vertreiben.  
 
Eine besondere Rolle kommt der Jagdpraxis und in diesem Zusammenhang 
Jagdhunden zu. Die Gefahr von Konfrontationen zwischen Jagdhunden im jagd-
lichen Einsatz und Wölfen kann durch verschiedene Maßnahmen reduziert wer-
den (siehe Kapitel 4.3 & 4.4). Bei Jagden in Gebieten mit bekanntem Wolfsvor-
kommen, in deren Verlauf freilaufende Jagdhunde eingesetzt werden, sind alle 
Beteiligten vorab von der Jagdleitung über die mögliche Anwesenheit von Wöl-
fen zu informieren. 
 
 
Wölfe dürfen unter keinen Umständen gefüttert werden  
 
Die Fütterung von Wölfen ist nach § 45a Abs.1 BNatSchG verboten. An die wie-
derholte Fütterung durch den Menschen gewöhnte Wölfe können in aufdringli-
cher oder aggressiver Weise weiteres Futter einfordern. Dies konnte in der Ver-
gangenheit als Ursache für Wolfsübergriffe ausgemacht werden. Auch eine indi-
rekte Fütterung ist möglichst zu vermeiden. Deshalb sind insbesondere in Ge-
bieten mit Wolfsvorkommen Speisereste, Schlachtabfälle, Tierkadaver und Tier-
futter so zu verwahren, dass diese nicht für Wildtiere zugänglich sind (§ 
2aTierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)). 
 
 

3.2 Umgang mit verhaltensauffälligen Wölfen  

 

Für den Umgang mit verhaltensauffälligen Wölfen ist die Oberste Naturschutz-
behörde des Saarlandes im MUKMAV zuständig. Auch solche Beobachtungen 
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sollten unverzüglich dem zuständigen Referat D/2 (ZfB) und der Naturwacht 
über wolfsmanagement@umwelt.saarland.de gemeldet werden. In der Folge 
von solchen Beobachtungen ggf. notwendige Entscheidungen werden unter 
Einbeziehung des Tierschutzreferates im MUKMAV getroffen. 
 
Das Vorgehen bei auffälligen Wölfen orientiert sich an den einschlägigen bun-
desweiten Empfehlungen des BfN (siehe Kapitel 3.4). Jede Situation muss den-
noch einzeln von Fachleuten beurteilt werden, bevor die zuständige Natur-
schutzbehörde eine Entscheidung herbeiführt. Dabei gilt der Grundsatz: Die Si-
cherheit der Menschen steht an erster Stelle! 
 
Eine Entnahme von Wölfen aus der Population ist auch mit Bezug zu § 45a 
BNatSchG nur zulässig, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft und keine zu-
mutbaren Alternativen möglich sind oder aber unmittelbare Gefahr für Men-
schen besteht oder eine Notsituation wie z.B. mit einem verletzten Wolf vorliegt. 
Sie ist immer das letzte Mittel der Wahl. Die Entnahme erfolgt durch eine von 
der zuständigen Naturschutzbehörde beauftragte Person oder Gruppe.  
 
Fälle, in denen eine Entnahme eines Wolfes empfohlen wird, werden von der 
Sachverhaltsfeststellung bis zum Abschluss der Maßnahme lückenlos und aus-
führlich dokumentiert, um der Berichtspflicht gegenüber der Europäischen 
Kommission nachkommen zu können und eine spätere Evaluierung der Situation 
sowie eine Weiterentwicklung der Methoden zu gewährleisten. Die Handlungs-
empfehlungen werden entsprechend dem aktuellen Stand der Wissenschaft 
kontinuierlich überprüft und ggf. fortgeschrieben. 
 
 
Die Sicherheit des Menschen steht immer an erster Stelle. Einer Gewöhnung von 
Wölfen an menschliche Nähe (siehe 3.3) und einem gezielten Anfüttern ist des-
halb nach § 45a Abs. 1 Satz 1 BNatSchG verboten. Die Bevölkerung ist für eine 
ordnungsgemäße Entsorgung von organischen Abfällen weiterhin und verstärkt 
zu sensibilisieren. 
 

3.3 Handlungsempfehlungen bei verhaltensauffälligen Wölfen  

 

Das Bundesamt für Naturschutz hat in einem Konzept (BfN 2018  Skript 502) 
mit Bezug zu auffälligen Verhaltensweisen eine Zusammenstellung von Wolfs-
verhalten, Ursachen, Einschätzung der Problematik und Handlungsempfehlun-
gen erstellt (siehe auch 2.6).  
 
Die nachfolgende Zusammenstellung in Tabelle 3 basiert auf diesem Konzept 
und dient der Bewertung von Wolfsverhalten und zeigt 
Handlungsempfehlungen auf. 
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Tabelle 3: Übersicht zu möglichen auffälligen Verhaltensweisen von Wölfen 
und Beschreibung von Ursachen, Problemen und Handlungsempfehlungen: 
 

Verhaltensweise            

Ursache Einschätzung der Problematik Handlungsempfehlung 

Wölfe laufen im Schutz der Dunkelheit direkt an Ortschaften entlang oder durch Siedlun-
gen hindurch: 

Wölfe meiden Menschen, aber 

nicht menschliche Strukturen. 

Evtl. Markierverhalten, ausgelöst 
durch das Markieren der Dorf-
hunde - insbesondere während 
der Ranzzeit. 

zunächst keine, ungefährlich 

Problem kann entstehen, wenn 
Wölfe regelmäßig Nahrung in der 

Nähe oder innerhalb von Siedlun-

gen finden. 

Aufklärung. 

Ggf. Vermeidung von Nah-
rungsquellen in der Nähe 

oder innerhalb von Siedlun-

gen finden. 

Wolf läuft im Hellen in Sichtweite von besiedelten Gebieten entlang: 

Wölfe meiden Menschen aber 

nicht menschliche Strukturen. 

keine (s.o.), ungefährlich Aufklärung. 

Ggf. Vermeidung von Nah-

rungsquellen in der Nähe 

oder innerhalb von Siedlun-

gen finden. 

Wolf flüchtet nicht sofort beim Anblick von Menschen und Autos. Bleibt stehen und beo-
bachtet seinerseits: 

Das Tier hat bisher keine 

schlechte Erfahrung gemacht. 

Insbesondere Jungwölfe reagie-

ren eher unbedarft und neugie-

rig. 

Keine/ungefährlich 

Problem kann entstehen, wenn das 

Tier angelockt bzw. gefüttert wird. 

Aufklärung. 

Wolf wird über mehrere Tage unter 30m entfernt von bewohnten Häusern gesehen (mehre-
re Ereignisse über einen längeren Zeitraum): 

Wolfsverhalten kann unter-

schiedliche Ursachen wie Futter-

quelle oder Anziehung zu Hun-

den haben.  

Verlangt Aufmerksamkeit. Anzei-

chen für starke Habituierung. Mög-

liches Problem mit positiver Kondi-

tionierung. 

Suche nach und Entfernen 

von Anreizen. Eventuell ver-

grämen.  

 

Wolf toleriert mehrfach die Annäherung von Menschen auf unter 30m: 

Wolf wurde verstärkt an die An-

wesenheit von Menschen ge-

wöhnt  

Verlangt Aufmerksamkeit. Anzei-

chen für eine Habituierung. Mögli-

ches Problem mit positiver Kondi-

tionierung.  

Möglichst frühzeitig besen-

dern und vergrämen. Bei aus-

bleibendem Erfolg Entnahme.  

Wolf tötet ungeschützte oder nicht ausreichend geschützte Weidetiere: 

Wölfe können nicht zwischen 

erlaubten und unerlaubten Beu-

tetieren unterscheiden. 

Sie nehmen die Beute, die am 

einfachsten zu erreichen ist. 

Keine  fehlende Vorsorge durch 

den Menschen. 

Problem kann entstehen, wenn 

Wölfe häufig Erfolg haben und sich 

dadurch auf Weidetiere spezialisie-

ren. Diese Tiere sind dann u.U. we-

sentlich schwerer durch Schutz-

maßnahmen abzuhalten, als i-

ve" Wölfe. 

Aufklärung. 

Weidetiere schützen. 
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Wolf hält sich längere Zeit in der Nähe eines Dorfes auf: 

Unterschiedlich, u.a.: 

A) Ranzzeit. Einzelner Wolf 

sucht Paarungspartner / 
sieht Konkurrenten in Dorf-

hund 

B) Futterquelle 

C) ale Beziehung" zu Hund 

Unterschiedlich, u.a.: 

A) mögliches Hybridisierungs-

problem 

B) mögliches Konditionierungs-

problem 

C) Lärmbelästigung; wenn Verhal-

ten gefördert wird, mögliches 

Habituationsproblem 

Aufklärung 

A) Hunde sicher verwahren 

B) Futterquelle entfernen 

C) Hunde sicher verwahren 

Je nach Situation evtl. besen-

dern und negativ konditionie-

ren. 

Wolf nähert sich mehrfach Menschen mit Hunden an (nicht aggressiv): 

Sieht in Hund einen Artgenos-

sen/ Sozialpartner. 

Mensch empfindet die Situation 

meist als bedrohlich.  

Gefahr für den Hund nicht ausge-

schlossen. 

Möglichst im Anfangsstadium 
vergrämen mit lautem Rufen, 
wegscheuchen.  

Wolf tötet immer wieder geschützte Weidetiere. Findet stets einen Weg, den Schutz zu 
überwinden: 

Wolf hat wiederholt Erfolg ge-

habt und gelernt, dass Weidetie-

re einfache Beute sind. 

Einzelner Wolf verursacht unver-

hältnismäßig hohen Schaden, so-

wohl finanziell als auch emotional. 

Mitunter großer Akzeptanzscha-

den. 

Negative Konditionierung 

wenig erfolgversprechend. 

Versuchen, sichere Schutz-

methode zu finden. 

Bei Nichterfolg, je nach Popu-

lationsstatus, entnehmen. 

Wolf nähert sich mehrfach Menschen mit Hunden und reagiert dabei aggressiv auf Hunde: 

Wolf sieht im Hund einen Artge-

nossen, der in sein Territorium 

eingedrungen ist. 

Wolf ist dabei so auf den vermeint-

lichen Konkurrenten fixiert, dass er 

den Menschen "übersieht". 

Hund kann verletzt/getötet werden. 

Für Menschen extreme Stresssitua-

tion. 

Möglichst im Anfangsstadium 

besendern und negativ kondi-

tionieren. 

Bei Nichterfolg entnehmen. 

Wolf tötet gezielt Hunde als Beute: 

Wolf hat gelernt, dass Hunde 

einfache Beute sind. 

Enormer emotionaler Schaden, der 

Akzeptanz der Wölfe erheblich be-

einträchtigen kann. 

Hunde, wenn möglich, schüt-

zen. Bei Nichterfolg, je nach 

Populationsstatus, entneh-

men. 

Wolf nähert sich mehrfach Menschen, interessiert sich scheinbar für Menschen: 

Wurde durch die Anwesenheit 

von Menschen "belohnt"; hat z.B. 

für ihn interessante Gegenstände 

erbeutet. 

Sucht Nähe des Menschen. 

Habituation kann dazu führen, 
dass Wölfe immer dreister werden, 
was zu Verletzungen führen kann. 

Möglichst im Anfangsstadium 
besendern und negativ kondi-
tionieren. 

Bei Nichterfolg entnehmen. 

Wolf nähert sich mehrfach Menschen auf der Suche nach Futter: 

Wurde in der Vergangenheit 

wahrscheinlich gefüttert. 

Verbindet Menschen mit Futter. 

Eskalierendes, "futterverlangen-

des" Verhalten nicht ausgeschlos-

sen, kann zu Verletzungen führen. 

Möglichst im Anfangsstadium 

besendern und negativ kondi-

tionieren. 

Bei Nichterfolg entnehmen. 

Wolf reagiert unprovoziert aggressiv auf Menschen: 

Verschiedene Gefährlich  Entnahme 

Grundsatz: Die menschliche Sicherheit steht an erster Stelle. 
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3.4 Umgang mit Wolfshybriden 
 

Für den Umgang mit Wolfshybriden ist die Oberste Naturschutzbehörde zustän-
dig. Aus Artenschutzgründen ist die Ausbreitung und Fortpflanzung von Hybri-
den zu vermeiden. Aufgrund der Siedlungsstruktur und -dichte wird für das 
Saarland ein höheres Gefährdungspotential für eine Hybridisierung angenom-
men. Zweifelsfrei nachgewiesene Hybriden sind wegen Arterhaltungsgründen 
tierschutzgerecht aus der Population zu entnehmen. 
Die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG gelten insoweit nicht. Für die Ent-
nahme von Wolfshybriden ist keine Ausnahme erforderlich.  
Eine Entnahme wird nach §45 a Abs. 3 durch die Oberste Naturschutzbehörde 
geprüft und angeordnet. 
 

3.5 Umgang mit schadstiftenden Wölfen  
 

Tötet oder verletzt ein Wolf mehrfach Weidetiere und überwindet dabei wieder-
holt (i.d.R. mindestens zweimal) in engem zeitlichem Abstand dem Grundschutz 
entsprechende, vorhandene wolfsabweisende Herdenschutzmaßnahmen, kann 
nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass ein solcher 
Wolf gelernt hat, dass Weidetiere eine leicht erreichbare Beute sind. Möglicher-
weise wird solch ein Tier immer wieder den Versuch unternehmen, Herden-
schutzmaßnahmen zu überwinden und Weidetiere zu erbeuten.  
 
Bei vermehrter Überwindung des wolfsabweisenden Grundschutzes durch einen 
Wolf kann es temporär nötig werden, als zusätzliche, zumutbare Maßnahme, 
zum Beispiel ein Flatterband/Breitbandlitze in 120 cm Höhe zum Schutz vor 
dem Überspringen von Elektrozäunen oder etwa eine zusätzliche fünfte Litze auf 
120 cm Höhe anzubringen. Diese, gemäß dem BfN-Skript 530 empfohlenen 
Maßnahmen, sind durch die Herdenschutzförderung des Landes förderfähig und 
haben sich in der Vergangenheit innerhalb von Wolfsgebieten im Osten 
Deutschlands bereits als Reaktionsmöglichkeit bewährt, um Wölfe, die über 
grundschutzkonforme Weidezäune springen können, vor dem Eindringen in eine 
Weide abzuhalten (siehe Kapitel 5.3).  
 
Die mehrfache Überwindung zumutbarer Herdenschutzmaßnahmen durch einen 
Wolf führt dazu, dass der Wolf zu einem schadenstiftenden Wolf  erklärt wer-
den kann. Zur Abwehr ernster personeller oder wirtschaftlicher Schäden lässt 
das Bundesnaturschutzgesetz ausnahmsweise die Tötung eines solchen Indivi-
duums zu. Die Frage, ob von einem schadenstiftenden Wolf ausgegangen wer-
den muss, prüft die Naturschutzverwaltung gemäß der geltenden Rechtslage. 
Dies gilt auch für die Frage, ob eine Ausnahme zur letalen Entnahme des Wolfes 
mit dem Ziel, zukünftig drohende ernste Schäden abzuwenden, in Betracht 
kommt. Die Naturschutzverwaltung zieht in diesem Zusammenhang unter ande-
rem die auf Bundesebene abgestimmten Vollzugshinweise zur Erteilung arten-
schutzrechtlicher Ausnahmen des Bundesministeriums für Umwelt zurate (Pra-
xisleitfaden zur Erteilung artenschutzrechtlicher Ausnahmen nach §§ 45 und 
45a BNatSchG beim Wolf, insbesondere bei Weidetierrissen; Okt.2021; siehe 
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Weblink in Kapitel 10.). Die Oberste Naturschutzbehörde regelt in Verbindung 
mit einem sachkundigen Veterinär die notwendigen Maßnahmen. 
 
 

3.6 Umgang mit verletzten, kranken oder hilflosen Wölfen 
 

Für den Umgang mit verletzten, kranken oder hilflosen Wölfen ist die Oberste 
Naturschutzbehörde zuständig. Verletzte, kranke oder in anderer Art beeinträch-
tigte oder hilflose Wölfe sollen der Oberen Naturschutzbehörde oder der Natur-
wacht gemeldet werden. Nach Meldung oder Bekanntwerden wird entschieden 
und mit Unterstützung eines sachkundigen Veterinärs gehandelt. Gegebenen-
falls wird fachbezogen entschieden, ob der Wolf nach ambulanter Behandlung 
in der freien Wildbahn belassen werden kann. 
 

Vor dem Hintergrund des Stellenwerts des Artenschutzes und der Bedeutung 
selbst einzelner Wölfe für die Population ist hinsichtlich der Heilungschancen 
ein großzügiger Maßstab anzulegen. Auch körperlich beeinträchtigte Wölfe 
können in der Natur gut zurechtkommen und Welpen aufziehen. 
 
Für die Tötung eines Wolfs ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 
Satz 1 Nr. 5 BNatSchG notwendig. §45a ist zu beachten. Die Oberste Natur-
schutzbehörde regelt in Verbindung mit einem sachkundigen Veterinär die not-
wendigen Maßnahmen. 
 
 

3.7  Vergrämung von Wölfen  
 

Die Vergrämung von Wölfen wird nach dem aktuellen Praxisleitfaden der Um-
weltministerkonferenz in der Regel nicht als Managementinstrument in Betracht 
gezogen, da die nötige Kontinuität eines erzieherischen Negativreizes, der für 
eine nachhaltige negative Konditionierung  also die gewünschte Verhaltensän-
derung  nötig wäre, in der Praxis mit einem zumutbaren Aufwand nicht zu er-
reichen ist.  
 
 

3.8  Vorgehen bei leidenden Tieren  
 

Aus Sicht des Wolfsmanagements gilt es, unnötiges Leid zu vermeiden, bei-
spielsweise von bei einem Unfall im Straßenverkehr schwer verletzten Tieren. 
Hierbei können im Einzelfall neben Vorgaben des Artenschutzrechts und des 
Tierschutzgesetzes auch polizeiliche Regelungen zur Anwendung gelangen. 
Wenn schwer verletzte oder hilflose Wölfe aufgefunden werden, ist unverzüg-
lich die Naturwacht oder das Ref. D/2 im MUKMAV in Absprache mit einem 
sachkundigen Veterinär und die örtliche Polizeidienststelle zu informieren.  
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4 KONFLIKTFELDER 

 

4.1 Gefährlichkeit von Wölfen und tradierte Ängste 

 

Wölfe waren lange Zeit, etwa 100 Jahre, nicht mehr Teil unserer Lebensweise 
und unserer Kulturlandschaft. Nun kehren sie wieder zurück. Dies wird von ein-
zelnen Menschen als Beeinträchtigung und Störung wahrgenommen. Manche 
Menschen fürchten sich vor dem Wolf. Die Ängste gehen auf Überlieferungen zu 
Zwischenfällen und gar Tötungen durch den Wolf zurück. Die Überlieferungen 
konnten sich bis heute in Geschichten und Märchen, aber auch utopischen Fil-
men, halten.  
 
Vor der Ausrottung gab es Situationen, in denen Menschen getötet wurden. Die-
se waren jedoch sehr selten und die Umstände sind nicht auf die heutigen Be-
dingungen übertragbar.  
Mit allen großen Raubtieren dieser Erde gab und gibt es Situationen, in denen 
Menschen getötet wurden. In Relation zu anderen Gefährdungen für den Men-
schen ist die Gefährdung  selbst beim Besuch von Wildnisgebieten außerhalb 
Europas mit viel höherer Raubtierdichte  äußerst gering. Entscheidend beim 
Wolf ist: Der Mensch gehört selbst bei mangelnder natürlicher Beutemöglichkeit 
nicht zum Beutespektrum des Wolfes. Zudem bieten unsere überreichen Wild-
bestände dem Wolf sowieso ausreichend Nahrung.  
Ursachen für Wolfübergriffe sind nach LINNELL et al. 2021 vor allem Tollwut, Ha-
bituation und Provokation von Wölfen durch den Menschen. Seit der Wieder-
einwanderung des Wolfes nach Deutschland sind keine Übergriffe von Wölfen 
auf Menschen bekannt. 
 
Innerhalb von 50 Jahren (1950  2000) sind für Europa neun Wolfsangriffe mit 
tödlichen Folgen für Menschen dokumentiert. Die Übergriffe sind größtenteils 
auf Tollwut zurückzuführen. Die Menschen starben meist an den Folgen der 
übertragenen Tollwutinfektion (LINNELL et al. 2002). Die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Tollwutinfektion eines Wolfes ist heute sehr gering, denn Deutschland und 
damit das Saarland ist heute frei von Tollwut. Eine mögliche Übertragung der 
Tollwut von einem Wolf auf einen Menschen gilt im Saarland daher aktuell aus 
zweifachem Grund als äußerst unwahrscheinlich. 
Historisch gesehen spielte die Tollwut bei Übergriffen durch den Wolf jedoch 
wahrscheinlich die größte Rolle. Die Tollwut wurde durch Impfköder und inten-
sive Fuchsbejagung jedoch großflächig zurückgedrängt und ist in Deutschland 
nun verschwunden. Um diesen Zustand beizubehalten und eine Krankheitsüber-
tragung von Tollwut durch Tiere auf den Menschen zu verhindern, darf in der 
Überwachung der Krankheitsausbreitung und der Prophylaxe jedoch nicht nach-
gelassen werden. 
 
In der Aktualisierung des Berichts zu Wolfsangriffen für den Zeitraum 2002-
2020 finden sich trotz einer erheblich vergrößerten Wolfspopulation in der EU 
keine Angriffe mit tödlichen Folgen, aber 7 bestätige Angriffe mit Folgen für 
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Menschen. Dabei wurden Menschen von Wölfen gebissen. Die Autoren betonen, 
dass der jeweilige Wolf schon vor dem Angriff längere Zeit in den Siedlungen 
beobachtet werden konnte und z.T. anthropogene Futterquellen nutzte. Ein An-
griff auf Menschen ohne vorheriges auffälliges Verhalten konnte innerhalb von 
Europa nicht festgestellt werden. Daher erscheint eine frühzeitige Vergrämung 
oder ggf. Entnahme eines auffälligen Wolfes sinnvoll. Ein weiterer Wolfsangriff 
konnte in Kroatien auf Tollwut zurückgeführt werden. In Mazedonien kam es 
zudem beim Versuch, einen Wolf aus einem Schafstall zu vertreiben, zu Verlet-
zungen eines Menschen. Nach den Angriffen konnten alle Menschen genesen 
(LINNELL et al. 2021). 
Jeder einzelne Angriff und Todesfall ist ein tragischer Fall, der mit Leid und 
Trauer verbunden ist und den es unbedingt zu vermeiden gilt. Im Zweifel muss 
ein zur Gefahr gewordener Wolf unverzüglich der Natur entnommen werden, 
bevor es zu Schäden an Leib und Leben kommt. 
 
 

4.2 Weidetierhaltung 

 

Hauptkonflikte in einigen bereits durch Wölfe besiedelten Gebieten stellen 
Übergriffe auf Weidetiere dar (siehe daher ausführlich in 2.1 und 5, sowie in 
Kapitel 11). Entscheidend für die Höhe der möglichen Weidetierschäden sind 
die Haltungsform (Stall oder Weide) sowie die Weidetierart. Besonders gefähr-
det durch Angriffe von Wölfen sind nicht ausreichend geschützte Schafe, Zie-
gen, Lamas und Alpakas sowie landwirtschaftlich genutztes Wild in Gehegen. 
Rinder und Pferde sind im Vergleich dazu weniger gefährdet, weil sie bis zu ge-
wissem Grad wehrhaft sind. Werden Herden mit gemischter Altersstruktur ge-
halten, sind daher auch die Jungtiere besser geschützt. 
 
 

4.3 Auswirkung auf die Jagd 

 

Wölfe jagen und töten die Tiere, die sie am leichtesten erbeuten können. Das 
sind neben alten, kranken und schwachen Individuen vor allem Jungtiere. Ins-
besondere bei den großen und wehrhaften Wildtieren wie Schwarz- und Rotwild 
ist daher zu erwarten, dass Wölfe vor allem deren Jungtiere erbeuten. Das heißt 
nicht, dass Wölfe keine gesunden, starken Tiere reißen, nur werden sie diese 
seltener erfolgreich ergreifen können als geschwächte oder unerfahrene Indivi-
duen.  
In Gebieten mit mehreren Beutetierarten werden sie bevorzugt die Art jagen, die 
für sie am leichtesten verfügbar ist. Je nach Habitatausstattung kann das von 
Gebiet zu Gebiet schwanken, sich aber auch innerhalb derselben Fläche im Jah-
resverlauf ändern. 
 

Untersuchungen aus der Lausitz zeigen, dass Schalenwild bei der Anwesenheit 
von Wölfen im Aktionsraum grundsätzlich keine räumliche Fluchtbewegung 
durchführt. Nur der direkte Kontakt mit dem Wolf lässt das Wild kurzzeitig an-
dere Flächen nutzen, führte jedoch zu keiner kurz- oder langfristigen Abwande-
rung. Die Jagdstrecken von Rot-, Reh- und Schwarzwild haben sich im Vergleich 
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zur Situation vor dem Auftauchen der Wölfe stabilisiert, im Fall von Rehwild 
teilweise auf geringerem Niveau (NITZE 2010). Auch andere Untersuchungen 
kommen zu dem Schluss, dass durch die Anwesenheit von Wölfen weder eine 
Zu- noch Abnahme von Wildschäden zu erwarten ist (WOTSCHIKOWSKY 2006). 
Auf wissenschaftliche Erkenntnisse zum Einfluss der Wölfe auf Wildpopulatio-
nen gilt es daher auch zukünftig genau zu schauen. Dabei besteht jedoch kein 
Zweifel, dass Wölfe die ordnungsgemäße Jagd insbesondere beim Schwarzwild 
nicht ersetzen können.  
 
Neben dem Einfluss des Wolfes auf Beutetierbestände sind Teile der Jägerschaft 
insofern von der Rückkehr des Wolfes betroffen, da deren Jagdausübung zu-
künftig in Anwesenheit von Wölfen stattfindet, mit allen damit verbundenen 
Konsequenzen. Die Jägerinnen und Jäger besitzen daher beim Wolfsmanage-
ment in mehrfacher Hinsicht eine wichtige Rolle und sie sind zugleich Multipli-
katoren. Es muss eine Koexistenz von legitimen, nachhaltigen, jagdlichen Inte-
ressen des Menschen und jagenden Wölfen auf gleicher Fläche möglich sein. 
Dies bietet eine neue Chance, Jagd und Naturschutz im Miteinander und nicht im 
Gegeneinander zu sehen. Dass der Wolf in der Lage sein könnte, allein und ohne 
die ordnungsgemäße Jagd Wildschäden in Land- und Forstwirtschaft zu beein-
flussen und für einen natürlichen Ausgleich zu sorgen, ist kritisch zu sehen. Ei-
ne Arbeit von Eike Schumann belegt jedoch den positiven Einfluss bei großen 
Damwildbeständen: Auf einer Fläche von 12.516 Hektar mit stabilen 6 Wolfsru-
deln reduzierten sich die Verbissschäden innerhalb der betrachteten 13 Jahre 
deutlich und stabilisierten sich auf einem niedrigen Niveau. Die Anzahl der 
Pflanzen wuchs und Kosten für Zäune reduzierten sich erheblich.  
 
 

4.4 Übergriffe auf Jagdhunde 

 

Nach den gesetzlichen Vorgaben besteht für jagdausübungsberechtigte Perso-
nen die Pflicht, geeignete Jagdhunde bereit zu halten bzw. bei Bedarf verfügbar 
zu haben. Nähert sich ein Jagdhund einem Wolf und dieser empfindet den Hund 
als Bedrohung oder Konkurrent in seinem Territorium, kann es zu Auseinander-
setzungen kommen. Für den Hund stellt die Begegnung meist das größere Risi-
ko dar (BFN 2007).  
Insbesondere um der Gefährdung durch Unfälle mit Jagdhunden vorzubeugen, 
sollten in Wolfserwartungsgebieten und in Präventionsgebieten die Jagdmetho-
den angepasst werden. Einen vertiefenden Überblick zu dem Thema Jagd mit 
Hunden im Wolfsgebiet gibt d tfa-
den für Jagdleiter un and (DJV) und 
dem Jagdgebrauchshundeverband (JGHV) (DJV & JGHV 2021). Unter anderem 
werden folgende Maßnahmen vor und während der Jagd empfohlen:  

agdleitung informiert Hundeführende über mögliche Wolfsbegegnungen und 
weist auf das Risiko für den Hundeeinsatz hin.  

unbemerkt passieren lassen können und im Jagdgebiet bleiben.  
en bemerkbar. Wölfe haben so die 

Möglichkeit zum frühzeitigen Rückzug.  
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nlichkeit eines Aufeinandertreffens von Wolf und Hunden 
zu minimieren, sollten die Hunde erst 30 Minuten nach Beginn des Treibens ge-
schnallt werden.  

klären vor der Nachsuche, ob ein erster Nachsuchehund be-
reits erfolglos im Einsatz war. Ist dies nicht der Fall und verweigert ein Nachsu-
chehund trotzdem die Arbeit, so könnte Wolfswitterung auf der Fährte stehen.  

k, um das Risiko eines Wolfskontak-
tes zu minimieren.  

zu Hundeführenden ist der beste Schutz des Hundes.  
. Neh-

men Sie den Hund vorsichtig zurück und entfernen Sie sich ruhig.  
 
Für durch Wölfe während des jagdlichen Einsatzes verletzte oder getötete Jagd-
hunde kann eine Ausgleichszahlung beantragt werden (siehe Kapitel 5.6). Für 
die Dokumentation ist schnellstmöglich  analog einem Weidetierriss  das 
MUKMAV über die Riss-Hotline (0681 501-3458) zu kontaktieren. Eine Siche-
rung von Speichelproben von den Wunden verletzter Hunde kann im Notfall 
durch den behandelnden Veterinär in Absprache mit dem MUKMAV mittels steri-
ler Tupfer vorgenommen werden. 
 
 

4.5 Umgang mit Hunden in der freien Landschaft 

 
Während der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit vom 1. März bis 30. Juni müssen 
Hunde nach § 33 des Saarländischen Jagdgesetzes grundsätzlich an der Leine 
geführt werden. Ausnahmen gelten nur für Hunde, die zuverlässig im Bereich 
der Wege bleiben und daher unangeleint geführt werden dürfen. Zuverlässig 
bedeutet, der Hund muss kontrollierbar sein und der Hundebesitzer muss diese 
Kontrolle auch ausüben. Bei Missachtung kann ein Bußgeld erhoben werden.  
 
Aufgrund der Wolfssichtungen und dem daraus ableitbaren Vorkommen des 
Wolfes im Saarland wird den Hundebesitzern empfohlen, auch in der übrigen 
Jahreszeit entsprechend zu verfahren und die Hunde grundsätzlich anzuleinen. 
Dies gilt insbesondere für die grenznahen Bereiche der Kreise St. Wendel und 
Merzig-Wadern bzw. im Bliesgau. Bei belegten Wolfsnachweisen und im Prä-
ventionsgebiet können die betroffenen Kommunen im Rahmen einer Polizeiver-
ordnung eine Anleinpflicht anordnen.  
 
Entlaufene Hunde  insbesondere wolfsähnliche Hunde - sollten umgehend und 
unmittelbar an die örtliche Polizei gemeldet werden. Eine gleichzeitige Mittei-
lung an wolfmanagement@umwelt.saarland.de ist hilfreich. Einen medialen 
Aufruhr, wie er Mitte Oktober 2024 im Nordsaarland durch einen entlaufenen 
Wolfhund verursacht wurde, kann damit vermieden werden  gerade in der ak-
tuellen Situation, in der mit Wölfen im Saarland zu rechnen ist. 
 
 
 

mailto:wolfmanagement@umwelt.saarland.de
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4.6 Habituation 

 

Unter Habituation versteht man die Abgewöhnung einer angeborenen Reaktion 
auf einen bestimmten, sich wiederholenden Reiz. Wölfe finden in Deutschland 
keine großräumige Naturlandschaft als Lebensraum vor. Die heutige Kulturland-
schaft ist anthropogen geprägt und der Mensch und dessen Einflüsse sind om-
nipräsent. An die Anwesenheit des Menschen haben sich Wildtiere wie der Wolf 
angepasst. Sie tolerieren den Menschen auf eine gewisse Distanz, ohne sich für 
ihn zu interessieren. Dieses Maß an Gewöhnung oder Habituation ist für Men-
schen unproblematisch.  
Eine problematische Habituation von Wölfen findet beispielsweise statt, wenn 
sie sich durch die Erfahrung des leichten Futtererwerbs (wie aktive Anfütterung, 
Kirrungen, Kadaver auf Müllkippen, ungeschützte Weidetiere) an die Präsenz 
von Menschen gewöhnen und ihre individuelle Fluchtdistanz verringern. Die 
Anwesenheit von Menschen kann in solchen Fällen von Wölfen mit Vorteilen 
(z.B. verfügbare Nahrung, verfügbare Paarungspartner) verknüpft werden.  
 
Diese potenziell problematische Form der Habituation ist einem Wolf nicht an-
geboren, sondern wird i.d.R. erlernt. Sie ist wie folgt definiert (Fachkonzept BfN 
2007):  

• Dreistes Verhalten, das zur Gefährdung eines Menschen führen kann.  

• Notorisches unerwünschtes Verhalten (z. B. Wolf lässt sich durch Her-
denschutzmaßnahmen nicht abhalten, Weidetiere zu töten).  

• Problematisches Verhalten wird in der Regel wiederholt und teilweise mit 
steigender Intensität gezeigt.  

 
Der Handlungsbedarf bei verhaltensauffälligen Wölfen wird insbesondere in Ka-
pitel 3.3 geschildert. 
 
 

4.7 Freizeit und Erholung 

 

Unbesiedelte Bereiche werden auch im Saarland zunehmend zu Erholung und 
Freizeitgestaltung genutzt. Dies gilt insbesondere für Wälder, die auch vom 
Wolf bevorzugt aufgesucht werden. Bei einer Rückkehr des Wolfes ergeben sich 
daher zwangsläufig potentielle Kontakte und ggf. auch Konflikte. Daher wird 
hier auf die in 3.1 beschriebenen Aspekte zum grundsätzlichen Verhalten ver-
wiesen. 
 



Wölfe im Saarland                         Managementplan 2024 

34/59 

 

5 WEIDETIERHALTUNG UND WOLF: PRÄVENTION, AUSGLEICHSZAHLUNGEN 
UND KONFLIKTMANAGEMENT 

 

5.1 Vorbemerkungen 

 
Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter leisten durch die extensive Flächen-
nutzung ihrer Tiere einen existenziellen Beitrag zur Erhaltung, Pflege und Ent-
wicklung unserer vielfältigen Kulturlandschaft. Mannigfaltige artenreiche Le-
bensräume mit ihren teilweise seltenen und gefährdeten Arten und charakteris-
tischen Strukturen entstanden durch die Beweidung mit Schafen, Ziegen, Rin-
dern, Pferden, Lamas und Alpakas und werden durch die Beweidung mit Weide-
tieren für nachfolgende Generationen erhalten. Die Sicherung der Offenlandflä-
chen stellt bereits heute eine Herausforderung dar. Die Rückkehr des Wolfes 
bedeutet für die Freilandtierhaltung eine zusätzliche emotionale als auch finan-
zielle Belastung, die die zukünftige Pflege ökologisch wertvoller Flächen durch 
eine Nutzung zusätzlich erschweren kann.  
Zur weitgehenden Unterstützung der Weidetierhaltenden, zur Verhinderung der 
Habituation der Wölfe und zur Sicherung der Offenland-Lebensräume mitsamt 
der dortigen Biodiversität durch eine geeignete Nutzung unterstützt das Land 
Weidetierhaltende bei der Umsetzung von geeigneten Präventionsmaßnahmen 
innerhalb ausgewiesener Präventionsgebiete und der Bewältigung von wolfsbe-
dingten Riss-Schäden durch Gewährung von Ausgleichzahlungen (siehe 5.4). 
 
Wölfe sind an die Jagd auf wildlebende Paarhufer, wie Rehe und Hirsche ange-
passt. Aber auch andere, vorwiegend kleine Paarhufer, wie Schafe und Ziegen, 
aber auch Rinder und Pferde, fallen ins Beutespektrum und können erbeutet 
werden. Um Weidetiere weitgehend zu schützen und Wölfe erst gar nicht an die 
vermeintlich leichte Beute Weidetier zu gewöhnen (siehe Kapitel 5), müssen 
Präventionsmaßnahmen an erster Stelle stehen.  
Der vermutlich sicherste Schutz vor Schäden durch Wolfsübergriffe ist das 
nächtliche Einstallen. Da dies bei Weidevieh nicht immer möglich oder unwirt-
schaftlich ist, werden weitere Maßnahmen empfohlen und sind in den Kapiteln 
5.4 und 11 näher beschrieben. 
Die nachfolgend, v.a. in Kapitel 5.4, beschriebenen Förderungen und Leistungen 
zur Prävention und Unterstützung der Weidetierhaltenden im Freiland sind be-
sonders wichtig, da diese gegenüber der Stallhaltung extensive Form der Weide-
tierhaltung vielfältige tierschutzrelevante und landschaftsökologische Vorteile 
bringt. Die Bereitstellung der Förderungen wird über eine saarländische Förder-
richtlinie (FRL Wolf konkretisiert und ist damit transparent dargestellt sowie 
fördertechnisch fixiert.  
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5.2 Präventionsgebiete  

 
Sobald sich durch Daten des demografischen Monitorings (siehe Kapitel 2.3) 
oder durch Weidetierrisse Hinweise auf die Anwesenheit eines oder mehrerer in 
der Regel residenter (standorttreuer, ansässiger) Wölfe ergeben, entscheidet 
das MUKMAV zur Ausweisung eines Präventionsgebietes.  
 
Ein Präventionsgebiet kann ausgewiesen werden, wenn eines der folgenden Kri-
terien zutrifft: 
• Nachweis eines residenten Einzelwolfs: Nachweis eines Individuums entspre-

chend den Kriterien der aktuell gültigen Monitoringstandards des BfN 
(=Nachweise über 6 Monate in einem Gebiet gem. BfN-Skript 413).  

• Nachweis eines Wolfspaares entsprechend den Kriterien der aktuell gültigen 
Monitoringstandards des BfN.  

• Nachweis eines Rudels entsprechend den Kriterien der aktuell gültigen Moni-
toringstandards des BfN.  

• Nachweis eines residenten Einzelwolfs, eines Wolfspaares oder eines Rudels 
in einem an das Saarland angrenzenden Gebiet, wenn der wahrscheinliche 
Mittelpunkt des Streifgebietes weniger als 30 km von der Landesgrenze ent-
fernt liegt und die naturräumlichen Gegebenheiten nahelegen, dass ein 
grenzüberschreitendes Streifgebiet genutzt wird.  

• Eine Weidetierrissserie mit mindestens vier voneinander unabhängigen 
Rissereignissen in einem Radius von 20 km. Das erste Rissereignis markiert 
dabei den Beginn einer Weidetierrissserie, das letzte Rissereignis (mindes-
tens das vierte) markiert das Ende der Serie. Zwischen dem ersten und dem 
letzten Ereignis müssen mindestens 90 und dürfen maximal 120 Tage liegen. 

 
Die Ausweisung eines Präventionsgebietes kann in begründeten Einzelfällen 
auch früher erfolgen, wenn eines der folgenden Kriterien zutrifft:  
• Nachweis eines Wolfsindividuums im engen räumlichen Zusammenhang über 

einen Zeitraum von mindestens drei Monaten (90 Tage) bei dem fachlich von 
einer aktiven Etablierung ausgegangen werden kann. 

• Gebiete, in denen das Land Beweidungsprojekte explizit fördert, können tem-
porär im Bereich der Fördergebietskulisse als Präventionsraum ausgewiesen 
werden. 
 

Teilnehmende an den Beweidungsprojekten können nach der Ausweisung För-
deranträge an das MUKMAV richten. 
 
Ein Präventionsgebiet entspricht keinem Schutzgebiet für Wölfe, sondern einem 
ausgewiesen, möglichen Vorkommensgebiet , in dem das Land eine freiwillige 
Förderung von wolfsabweisenden Herdenschutzmaßnahmen für Weidetierhal-
tende gewährt.  
Nach Ausweisung eines Präventionsgebietes durch die Oberste Naturschutzbe-
hörde können Weidetierhaltende eine Förderung für wolfsabweisende Herden-
schutzmaßnahmen zum Schutz vor Wolfsübergriffen innerhalb dieses Gebietes 
erhalten. Der Förderantrag wird beim MUKMAV gestellt. Die Antragsunterlagen 
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werden auf der Internetseite des MUKMAV eingestellt; sobald Präventionsgebie-
te ermittelt und ausgewiesen sind, gibt es dort auch entsprechende Karten. 
 
Das MUKMAV hat auf verschiedenen Infoveranstaltungen im Sommer 2024 an-
gekündigt, im Oktober 2024 das Saarland als Ganzes als Präventionsgebiet aus-
zuweisen. Das gesamte Saarland wurde als Präventionsgebiet gewählt, da ein 
Wolf an einem Tag 60 km oder mehr laufen kann: Die saarländischen C1-
Nachweise und die grenznahen Funde in Rheinland-Pfalz bedecken mit einem 
jeweils angenommenen Aktionsradius von 30 km das gesamte Land.  
Da sich die Ausweisung eines Präventionsgebietes stets ändern kann, sind diese 
auf aktuellem Stand auf der Homepage des MUKMAV einzusehen.  
 
 

5.3 Herdenschutzberatung  

 
Eine Herdenschutzberatung im Saarland ist aufgrund der aktuellen Entwicklung 
der Wolf-Nachweise in der Umsetzung. Die ONB (MUKMAV, Referat D/2), die 
hauptamtliche Naturwacht und zukünftig die Landwirtschaftskammer stehen 
grundsätzlich hierfür bereit. 
 
Als Sofortmaßnahme steht im Falle eines Wolfsübergriffs Notfallpräventionsma-
terial zur kurzfristigen Sicherung der Weidetiere zur Ausleihe über die Natur-
wacht bereit. 
 
 

5.4 Förderung von Präventionsmaßnahmen  

 
Der seit dem Jahr 2000 laufende natürliche Wiederbesiedlungsprozess Deutsch-
lands durch den Wolf hat gezeigt, dass nicht wolfsabweisend geschützte Wei-
detiere, insbesondere kleinere Paarhufer wie Schafe, Ziegen, Lamas, Alpakas 
und Gatterwild, in von Wölfen dauerhaft besiedelten Gebieten jederzeit als Nah-
rungsquelle entdeckt und genutzt werden können. Dies geht mit der Gefahr ein-
her, dass Wölfe lernen können, dass nicht ausreichend geschützte Weidetiere 
eine leichte Beute darstellen. Dadurch kann es wiederum zu vermehrten Über-
griffen kommen. Eine schnelle und möglichst flächendeckende Etablierung von 
Herdenschutzmaßnahmen ist im Falle der Besiedelung eines Gebietes durch den 
Wolf anzustreben. Das Saarland unterstützt diesen Prozess mit der Ausweisung 
von Präventionsgebieten, in denen Weidetierhaltende eine Förderung für Her-
denschutzmaßnahmen beantragen können. 
 
Bei der Rückkehr des Wolfes ins Saarland handelt es sich um einen natürlichen 
Vorgang. Vor diesem Hintergrund ist auch eine besondere Eigenverantwortung 
bei der Prävention unabdingbar. Im Speziellen kann eine flankierende Unterstüt-
zung durch staatliche Maßnahmen erfolgen, für die es jedoch keine gesetzliche 
Verpflichtung gibt.  
 
Grundsätzlich werden im Saarland alle nachweislich durch einen Wolf verur-
sachten Weidetierrisse unter Berücksichtigung der eigenverantwortlichen Be-
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achtung von anderweitigen Vorgaben wie z.B. der guten fachlichen Praxis sowie 
bei vorhandenem wolfsabweisenden Grundschutzes entschädigt (siehe 5.2). Für 
den Aufbau des Grundschutzes gilt eine Übergangszeit von 1 Jahr nach Auswei-
sung des Präventionsgebietes, in der Ausgleichszahlungen auch schon vorher 
erfolgen. Im zweiten Jahr nach der Ausweisung eines Präventionsgebiets sind 
im Falle eines wolfsbedingten Übergriffs bei nicht vorhandenem Grundschutz 
innerhalb der jeweiligen Gebietsabgrenzung noch 50% des Schadens für die re-
levanten Weidetierarten ausgleichfähig. 
 
Nachdem das Saarland als Präventionsgebiet ausgewiesen ist, sind Anträge zur 
Förderung von Herdenschutzmaßnahmen möglich. Für die Förderung von Prä-
ventionsmaßnahmen (= Herdenschutzmaßnahmen) gilt im Saarland: 
 
Förderung wolfabweisender Zäune:  
Bei nicht ausreichendem Grundschutz vorhandener Zäune wird die Aufrüstung 
der Zäune gefördert: Aufrüstung v.a. mit Untergrabschutz und/oder Aufbau wei-
terer 1-2 Litzen. 
Bei nicht vorhandenem Zaun wird auch der komplette Zaun gefördert (Einzel-
fallentscheidung); hierzu sind gemäß LHO drei Angebote vorzulegen, es gilt eine 
Obergrenze von 30.000 Euro/Betrieb pro Jahr (Vorgaben durch GAK). 
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Tabelle 4: Übersicht zur eigenverantwortlichen Beachtung von Vorgaben so-
wie vom Land und mit Bundesmitteln (GAK) geförderten wolfsabweisenden 
Grundschutz sowie dem erweiterten Schutz: 
 

 Anderweitig gefor-
derte (Mindest-) 
Vorgaben / gute 
fachliche Praxis 

 

Grundschutz, 

wolfsabweisend 

= Mindestschutz  zur 
Förderfähigkeit bei 
Weidetierrissen 

Darüber hinaus-
gehender, erwei-
terter Schutz 

Prinzip Eigenverantwortlich 

 

Freiwillig zur Präventi-
on, Förderung durch 
Land/Bund 
= Voraussetzung für 
Schadensausgleich für 
nicht zu verhindernde 
Übergriffe 

 

Gesteigerter 
Schutz, 

Optimierung 

 

Vorgaben Abgeleitet aus ein-
schlägigen Vorga-
ben, beispielsweise 
zum Tierschutz so-
wie VDE 0131 sowie 
zur guten fachli-
chen Praxis 

 

• Elektronetzzäune 

oder Fünflitzenzäu-

ne, mind. 90 cm 

hoch, durchgängig 

stromführend mit 

mind. 2.500 Volt  

• Drahtgeflechtzäune, 

mind. 1,20 m, bo-

dengleich mit 

Spanndraht oder 

stromführenden Lit-

zen  

 

höhere Zäune, 
siehe in Kapitel 
11, Anhang 

Förderung 

gem. FRL 
Wolf 

Keine • 80 % Bis zu 100 % 

 

 

Die Förderung von Maßnahmen zur Prävention (=Herdenschutzmaßnahmen) 

dient der Herstellung eines wolfsabweisenden Grundschutzes. 

Die Präventionsförderung im Saarland beschränkt sich auf Tierarten, die nach 
den Erfahrungen aus anderen Wolfsgebieten  in Deutschland als besonders 
gefährdet eingestuft werden und ist angelehnt an die GAK-Vorgaben. Bei der 
Haltung von Schafen, Ziegen und Gatterwild sind funktionierende wolfsabwei-
sende Grundschutzmaßnahmen die Voraussetzung (=Mindestschutz) für eine 
volle Entschädigungszahlung bei Wolfsübergriffen.  
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Grundsätzlich sind folgende Herdenschutzmaßnahmen förderfähig:  
• elektrifizierte Weidenetzzäune (90 bis 122 Höhe) 

• elektrifizierte mobile, semimobile oder festinstallierte 5-Litzenzäune 
(1,20m Höhe) 

• mobiler Übersprungschutz  

• Nachrüstung eines elektrifizierten oder mechanischen Untergrabschutzes 
bzw. eines elektrifizierten Überkletterschutzes bei festinstallierten Draht-
geflechtzäunen  

• Weidezaungeräte samt Weidezaunakku mit oder ohne Solarmodul und 
Zubehör  

• festinstallierte Erdungsplätze  

 

Förderfähig sin
auch: 

• Betriebskosten zur Unterhaltung 

• Laufende Kosten für wolfabweisende Elektrozäune  

• Betriebskosten für Herdenschutzhunde (HSH): 
Bei einsatztauglichen und fachgerecht eingesetzten HSH bei Scha-
fen/Ziegen (geprüft, anerkannte Arbeitslinie) können laufende Betriebs-
ausgaben (Kosten für Aufzucht, Ausbildung, Zertifizierung, Versicherung, 
Tierarztkosten, Futterkosten, Unterbringung, Qualifikation) gefördert wer-
den. 
Die Förderung erfolgt hier jedoch nur dann, wenn Förderung für wolfsab-
weisender Zäune gewährt wurde. 
Die Anschaffung von HSH wird im Saarland nicht gefördert. 

 
 

Mit Bezug zu BfN (2019) gelten im Saarland folgende Herdenschutzmaßnahmen 

als wolfabweisender Grundschutz: 

Für Elektronetzzäune (20-40-60-90 mit einer Mindesthöhe von 90 cm) oder Lit-

zenzäune (Litzenhöhen 20-40-60-90-120 mit einer Mindesthöhe von 120 cm), 

eine durchgängige Spannung von mindestens 2.500 Volt, und maximale Höhe 

von 20 cm bei der untersten stromführenden Litze.  

Für Drahtgeflechtzäune gilt eine Höhe von mindestens 1,20 m, versehen boden-

gleich mit einem Spanndraht bzw. Untergrabschutz mit Drahtgeflecht oder einer 

stromführenden Litze als Untergrabschutz. 

Die ausreichende, regelmäßige Pflege und Unterhaltung ist Voraussetzung für 

die wolfabweisende Funktion der Zäune und damit Bestandteil des Grundschut-

zes. Der Grundschutz ist Voraussetzung (=Mindestschutz) für Entschädigungs-

zahlungen bei wolfsbedingten Weidetierschäden (siehe auch Tabelle 4). 

 
Abhängig von den verfügbaren Haushaltsmitteln und eingehenden Anträgen er-
folgt eine räumliche und inhaltliche Priorisierung. Anträge aus Bereichen mit 
relevanten, aktuellen Sichtungen oder Wolfnachweisen werden vorrangig bear-
beitet und beschieden. Ebenso werden Anträge zu Maßnahmen bezüglich Scha-
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fen- und Ziegen wegen dem erhöhten Gefährdungspotential vorrangig zu etwa 
solchen zu Pferden und Rindern berücksichtigt. 
Die Förderung erfolgt bei Beachtung des haushalterischen Gebotes der Wirt-
schaftlichkeit und der Sparsamkeit. 
 
Weidetierhalter, die gemäß des GAK-Rahmenplans keine Landwirte sind (GAK-
Rahmenplan 2024-2027, Bereich J, Absätze 1.3.1/2.3.1 bzw. 1.3.2/2.3.2), kön-
nen im Saarland dennoch eine Förderung beantragen. Dies ist möglich, wenn 
ihre Tierhaltung mit dem Zweck der Landschaftspflege, der Erhaltung tiergeneti-
scher Ressourcen oder dem Hochwasserschutz begründet werden kann. Dazu 
wird ein Merkblatt erstellt, welches auf der Website des MUKMAV im Bereich 
Wolf zu finden sein wird. 
Gemeinden und ihre Verbände sind nicht förderfähig. 
 
Weitere Informationen zum Herdenschutz, beispielsweise mit Herdenschutz-
hunden oder Flatterband, werden detailliert im Kapitel 11 im Anhang aufgeführt.  
 
Die Förderung geeigneter Schutzmaßnahmen kann über das Referat A/4 des 
MUKMAV oder einer durch das MUKMAV benannten und dafür autorisierten Ein-
richtung beantragt werden. Die Unterstützung erfolgt über eine Anteilsfinanzie-
rung in Höhe von 80 % (Grundschutz) bzw. 100 % (erweiterter Schutz) der för-
derfähigen Kosten zum Erwerb von geeigneten Zaunmaterialien.  
Eine Förderung von 100% der anfallenden förderfähigen Sachkosten kann auch 
in begründeten Fällen erstattet werden, beispielsweise bei besonderem Interes-
se des Landes.  
 

Informationen zur Förderung von Schutzmaßnahmen und den in Kapitel 5.5. 
behandelten Ausgleichzahlungen sowie die zugrundeliegende Förderrichtlinie 
Wolf und der Förderantrag sind auf der Wolfsmanagementseite des MUKMAV 
zu finden und werden dort bei Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse stets 
aktualisiert. 
https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/naturschutz/informationen/arte
nschutz/internationaler-artenschutz/wolfsmanagementplan-
saarland/wolfsmanagementplan-saarland.html 
 
 

5.5 Ausgleichszahlung bei gerissenen Weidetieren / Rissbegutachtung 

 

Dem Saarland obliegt keine Haftungspflicht für Schäden, die durch wildlebende, 
von selbst eingewanderte Tiere verursacht werden, beispielsweise dem Wolf. 
Während der Zuwanderungsphase des Wolfs sollen Ausgleichszahlungen einen 
Beitrag dazu leisten, den Umgang mit der Anwesenheit der Wölfe erneut zu ler-
nen und über eine Unterstützung bei wirtschaftlichen Schäden für ein besseres 
Nebeneinander  zu sorgen.  

 
Bezüglich des wolfsspezifischen Grundschutzes gilt bei ersten Schäden/Rissen 
an Weidetieren eine anfängliche Kulanz: Erst 12 Monate nach dem Nachweis 
eines Wolfes muss der wolfsspezifische Grundschutz für eine Entschädigungs-
zahlung vorhanden und belegt sein (zur Übergangszeit siehe auch 5.4). 

https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/naturschutz/informationen/artenschutz/internationaler-artenschutz/wolfsmanagementplan-saarland/wolfsmanagementplan-saarland.html
https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/naturschutz/informationen/artenschutz/internationaler-artenschutz/wolfsmanagementplan-saarland/wolfsmanagementplan-saarland.html
https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/naturschutz/informationen/artenschutz/internationaler-artenschutz/wolfsmanagementplan-saarland/wolfsmanagementplan-saarland.html
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Die Entschädigungszahlung ist auf maximal 5.000 Euro pro Tier begrenzt, Versi-
cherungen sind vorrangig in Anspruch zu nehmen. 
 
Sollte es zu Schäden an Weidetieren kommen, muss das MUKMAV unverzüglich 
über die Riss-Hotline 0681 501 3458 informiert werden. Der Schadensort ist 
möglichst unbeeinflusst weiträumig abzusperren. Hunde sollten die Fläche 
nicht belaufen, um Spuren sichern und auswerten zu können. Um eine saubere 
Dokumentation zu ermöglichen und die Chance zu wahren, den Verursacher 
feststellen zu können, müssen tote Tiere zunächst am Fundort verbleiben und 
mit einer möglichst sauberen Plane gegen Aasfresser und Niederschläge bis zur 
Begutachtung geschützt werden. Um einen Schadensersatz durch das Land im 
Falle eines nachweisbaren Risses durch einen Wolf erhalten zu können, ist es 
erforderlich, dass die Naturwacht als erste Instanz die DNA-Proben am gerisse-
nen Tier nimmt. Das gerissene Tier darf nicht gedreht oder verschoben werden, 
um eine Verunreinigung der Probenstellen zu vermeiden. Tierhalter können im 
Nachgang selbst Proben nehmen oder alternativ Zweitproben, die von der Na-
turwacht genommen wurden, erhalten. Diese können auf eigene Kosten analy-
siert werden. Einen Anspruch auf Entschädigung gibt es aufgrund eines solchen 
Analyseergebnisses jedoch nicht.  
Wenn gerissene Tiere vor erfolgter Begutachtung entsorgt werden, sind keine 
Nachweise, damit keine Bewertungen und ebenfalls keine Ausgleichszahlungen 
möglich. 
 
Wichtig! Die Meldung des Weidetierrisses muss unverzüglich an die rund um die 
Uhr erreichbare Riss-Hotline 0681 501 3458, und nur in Ausnahmen an die Po-
lizei erfolgen.  
 
Die für den Tierhalter kostenlose Rissbegutachtung vor Ort wird durch die Na-
turwacht-Mitarbeiter oder weitere dafür ausgebildete und bestimmte Personen 
durchgeführt. Ein Rissprotokoll zu Spuren, äußeren Verletzungen etc. wird er-
stellt und ggf. DNA-Proben gesichert. Es wird vor Ort entschieden, ob eine ein-
gehendere Untersuchung des toten Tieres durch einen sachkundigen Veterinär 
erfolgen muss. Über die vermutliche Todesursache wird der Tierhalter durch die 
hauptamtliche Naturwacht, Referat D/2 des MUKMAV im Nachgang informiert. 
Die erstellten Dokumentationen und weitere Untersuchungsergebnisse sind 
Grundlage für die abschließende Beurteilung und Bewertung durch die Fachbe-
hörde. 
 
Der genaue Ablauf bei einem Weidetierriss ist in Abbildung 7 dargestellt. Er 
kann bei Bedarf neuen Anforderungen angepasst werden.  
 
Ist der Wolf als Schadensverursacher abschließend festgestellt, kann der Tier-
halter über die Oberste Naturschutzbehörde (Referat D2) oder direkt an Referat 
A/4 des MUKMAV einen Antrag auf Entschädigung stellen. Die Schadenshöhe 
wird durch die Landwirtschaftskammer des Saarlandes anhand ihrer aktuellen 
Richtwerte ermittelt. Im Prinzip kommt der durchschnittliche Marktwert in Ab-
hängigkeit von Rasse, Geschlecht, Alter, Gewicht, Leistungsgruppe und sonsti-
ger Eigenschaften, z. B. Trächtigkeit, zur Anwendung. 
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Entschädigt werden auch entstandene Folgeschäden des Wolfsübergriffes, die 
im Betrieb des Tierhalters entstanden sind (Zaunersatz und Tierkörperbeseiti-
gung). Die Schadensregulierung erfolgt auf Grundlage LHO § 53 über Referat 
A/4 im Zusammenhang der Zuarbeit der Naturwacht und Landwirtschaftskam-
mer bzw. der Obersten Naturschutzbehörde unter Beachtung der aktuellen bei-
hilferechtlichen Vorgaben1.  
 
Kommen Tiere in tierschutzwidriger Anbindehaltung zu Schaden, z.B. Haltung 
an einer Kette, erfolgt keine Entschädigung. 
 
 

5.6 Ausgleichszahlung bei verletzten oder toten Gebrauchshunden 

 

In wenigen seltenen Fällen könnte es zur Verletzung oder gar Tötung von ge-
prüften Gebrauchshunden im Einsatz (Hirten-, Jagd-, Rettungs- und Suchhunde) 
durch den Wolf kommen. Angepasste Methoden des Hundeeinsatzes können 
das Risiko minimieren und werden deshalb empfohlen (siehe Kapitel 4.5). 
 
Im Falle eines durch den Wolf verursachten Schadens können bei Verletzung 
oder Tötung eines Gebrauchshundes im Einsatz Ausgleichsleistungen bis zum 
maximalen Erstattungsbetrag von 4.000 riff übernommen werden. 
Ein Antrag zur Kostenerstattung (mit Gebrauchshundeprüfungsnachweis, Rech-
nung bei tierärztlicher Behandlung oder Attest) kann bei der Obersten Natur-
schutzbehörde gestellt werden. Etwaige Versicherungen der Hunde sind dabei 
vorrangig zu belangen. 
 
Der Schaden am Gebrauchshund ist analog zu den Weidetieren unverzüglich an 
die rund um die Uhr erreichbare Riss-Hotline 0681 501 3458, nur in Ausnah-
men an die Polizei, zu melden. Hier erfolgt ebenso eine Begutachtung und Do-
kumentation durch die Naturwächter, um eine Entschädigung einleiten zu kön-
nen.  
 
Am Fundort dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, die eine Bewer-
tung des Fundes und seiner Verursachung erschweren. Soweit möglich, sollte 
der Fundort abgesperrt, Hunde ferngehalten, der Kadaver nicht bewegt und mit 
einer möglichst sauberen Plane zugedeckt werden. Die DNA-Beprobung muss 
durch die Naturwacht oder nach Absprache durch einen Tierarzt erfolgen. 
 
Im Falle nachgewiesener Wolfsübergriffe auf Hunde während des Einsatzes bei 
der Jagd oder bei der Weidetierhaltung werden Tierarztkosten in Höhe von bis zu 
4.000,-  pro Fall übernommen. Dieselbe Summe kann erstattet werden, sollte 
der Hund getötet worden sein. 
 
Die unmittelbare tierärztliche Behandlung verletzter Hunde ist vorrangig gegen-
über einer genetischen Beprobung der Bissverletzungen. Eine Kontaktaufnahme 

 
1 Bei der Entschädigung ist die De-minimis-Verordnung 1407/2013 und 1408/2013 der Europäischen 
   Union (=Beihilfe-VO) zu beachten.  
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durch den Halter oder den behandelnden Veterinär zum MUKMAV/Naturwacht 
vor der Wundbehandlung ist wünschenswert. 
 
 

5.7 Empfohlener, weitergehender Schutz  

Über den wolfsabweisenden Grundschutz hinaus fördert das Land die Umset-
zung empfohlener Schutzmaßnahmen. Letzterer bietet z.B. mit höheren Zäunen, 
höheren elektrischen Spannungen etc. einen über den geforderten Grundschutz 
hinausgehenden, weiteren Schutz der Weidetiere vor Angriffen durch Wölfe und 
sollte so früh wie möglich nach dem Nachweis eines residenten Wolfes in einem 
Gebiet errichtet oder vorbereitet werden. Die Förderung erfolgt hier in der Regel 
bis zu 100%.  
 
Weitergehende Hinweise für die empfohlenen Schutzmaßnahmen finden sich 
im Anhang. 
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6 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  

 
Der Managementplan soll ein möglichst konfliktarmes Nebeneinander von 
Mensch und Wolf ermöglichen. Nach über 100-jähriger Abwesenheit des Wolfes 
müssen wir uns sowohl als Gesellschaft als auch als Einzelperson wieder an 
seine Anwesenheit gewöhnen. Auch wenn ein Angriff von Wölfen auf Menschen 
nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann, so geht von ihnen in Mitteleuropa 
unter den heutigen Bedingungen keine besondere Gefahr für Menschen aus. 
Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit ist es, vorhandene Ängste vor dem Wolf abzu-
bauen und ein wirklichkeitsnahes, faktenbasiertes und möglichst vorurteilsfrei-
es Bild vom Wolf zu vermitteln. 
 
Wichtige Fakten zur Ökologie und Verbreitung des Wolfes sowie bei Bedarf die 
Vorstellung von Managementmaßnahmen und Fördermöglichkeiten erfolgen 
über Print- und Online-Medien, mit Hilfe u.a. von Faltblättern, Broschüren, Aus-
stellungen sowie über Rundfunk und Fernsehen. Darüber hinaus auch in den 
Informationsmedien der NGO´s aus Natur und Umweltschutz, Tourismus, Land-
wirtschaft und Jagd.  
Die aktuelle Broschüre zum Wolf im Saarland mit allen wichtigen Informationen 
kann hier heruntergeladen werden: 
https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/veterinaerwesen/aktuelles/aktue
lle-meldungen/2020/Publikationsmeldungen/216-20_DerWolf.html 
Unter www.wolf.saarland.de findet sich die aktuellste Fassung dieses Wolfsma-
nagementplanes. 
 
Die Naturwacht Saarland informiert die Bevölkerung im Rahmen von Umweltbil-
dungsmaßnahmen und weiteren Veranstaltungen über den Wolf. Weiterhin bie-
ten Naturschutzverbände oder andere Organisationen, die sich gemäß ihrer 
Haupttätigkeit häufig in der freien Landschaft bewegen bzw. mit der Thematik 

befasst sind, eigene öffentlichkeitswirksame Aktionen bzw. Beratungen 
an. So ist z.B. beim NABU Landesverband Saarland die AG Wolf eingerichtet 
(siehe Tabelle 4 oder beispielhaft den NABU LV Saarland mit u.a, seiner Websei-
te: https://nabu-saar.de/tiere-pflanzen/willkommen-wolf). 
 
Insbesondere auf den Internetseiten des BfN und des BMUV bzw. der Dokumen-
tations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) gibt es zahl-
reiche  bei Bedarf auch aktuelle  Informationen zum Wolf, siehe dazu die 
Links im Anhang. 
 
 

7 ZUSTÄNDIGKEITEN 

 

Die behördliche Zuständigkeit für das Wolfsmanagement im Saarland liegt bei 
der Obersten Naturschutzbehörde im Referat D/2 des MUKMAV. Die Aktivitäten 
werden mit dem Bund (Bundesumweltministerium, Bundesamt für Natur-
schutz), insbesondere dem direkt benachbarten Bundesland RLP und auf inter-
nationaler Ebene abgestimmt.  

http://www.wolf.saarland.de/
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Ausführend stehen für Management und demographisches Monitoring die 
hauptamtlichen Ranger der Naturwacht Saarland und Mitarbeitenden der Obers-
ten Naturschutzbehörde, konkret Referat D/2, Arten- und Biotopschutz im Zent-
rum für Biodokumentation, zur Verfügung (siehe auch Tabelle 4). 

 
Tabelle 4: Die Zuständigkeiten im Überblick 
 

Themenbereich Zuständigkeit Hinweis 

Meldungen, Sichtnach-
weise, Wildk  

(Monitoring) 

vorrangig an die Funktionsadresse: 

wolfsmanagement@umwelt.saarland.de 

MUKMAV (derzeit Referat D/2);  

Hauptamtliche Naturwacht; 

bei Meldungen auch alle örtlichen Poli-
zeidienststellen 

Managementplan  
Kapitel 2  

Dokumentation aller 
Meldungen und Hin-
weise 

 

Schäden/Tötung an Wei-
detieren und Gebrauchs-
hunden 

Unverzügliche Meldung an die Riss-
Hotline: 0681 501 3458 

- zeitnahe Begutachtung und Proben-
nahme durch die Naturwacht,  
- Probenversand MUKMAV D/2 

- Entschädigungsantrag an A/4 

- Wertermittlung durch Landwirt-
schaftskammer 

Managementplan  
Kapitel 5.5 

Dokumentation, Pro-
benahme 

 

auffällige, kranke, verletz-
te oder tote Wölfe und 
sonstige allgemeine Prob-
leme mit Wölfen 

MUKMAV (derzeit Referat D/2)  

Hauptamtliche Naturwacht 

sachkundiger Veterinär 

außerhalb regulärer Dienstzeiten di-
rekt an örtliche Polizeidienststellen 

ggf. LUA sowie bei Bedarf MUKMAV  

Managementplan  
Kapitel 4  

Umgang mit Wölfen 

Herdenschutzmaßnahmen 

Beratung 

Landwirtschaftskammer, 

MUKMAV (derzeit Referat D/2)  

Managementplan  
Kapitel 5 

Förderanträge Präventi-
onsmaßnahmen, Aus-
gleichzahlung 

 

MUKMAV (derzeit Referat A/4)  

Fachliche Prüfung durch  

Landwirtschaftskammer, 

ggf. MUKMAV (derzeit Referat D/2)  

 

 

mailto:wolfsmanagement@umwelt.saarland.de
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8 BERATUNG UND ZUSAMMENARBEIT 

 

8.1 Runder Tisch Wolf  

 
Informationen und Entscheidungen im Wolfsmanagement stehen im Mittelpunkt 
eines großen öffentlichen Interesses. Mit der Auftaktveranstaltung am 
27.01.2015 wurde eine Interessens-/Arbeitsgruppe für die Erstellung eines 
Wolfsmanagementplanes auf freiwilliger Basis gegründet. In ihr sind die am 
Thema interessierten bzw. zuständigkeitshalber involvierten Verbände und Ak-
teure vertreten. 
 
Die gesetzlichen Zuständigkeiten von MUKMAV und ggf. LUA bleiben unberührt. 
Tabelle 5 zeigt mögliche, auf freiwilliger Basis mitarbeitende Behörden, Verbän-
de und Organisationen des im Saarland auf. 
 
Der wird bei Bedarf bzw. einmal jährlich nach der Wolfssai-
son (Mai bis April) bzw. bei Vorlage des bundesweiten Monitoringberichtes ta-
gen. 
 
Tabelle  
 

Behörde / Organisation Funktion 

MUKMAV, Abteilung D Oberste Naturschutzbehörde 

MUKMAV, Referate D/2 und D/7 Meldungen, Monitoring, FFH-Berichte, 
Öffentlichkeitsarbeit 

MUKMAV, Referat D/4 und Referat 
D/5  

Oberste Jagdbehörde, Oberste Forstbe-
hörde 

MUKMAV, Referat C/2  Veterinärwesen 

MUKMAV, Abteilung B Landwirtschaft 

Landwirtschaftskammer Landwirtschaft, Herdenschutzberatung, 
Förderanträge, 

Hauptamtliche Naturwacht Begutachtung, Monitoring, Beratung 

Naturlandstiftung Naturschutz; Naturwacht 

Saarforst Landesbetrieb Waldnutzung, auch Monitoring 

Nationalpark Hunsrück-Hochwald Naturschutz, Monitoring 

Naturpark Saar-Hunsrück Fremdenverkehr, Naturschutz 

Biosphärenzweckverband Bliesgau Fremdenverkehr, Naturschutz 

Landesamt für Umwelt- und Arbeits-
schutz (LUA) 

Ausnahmen, 

nur bei speziellem Bedarf 

KLUWO Rheinland-Pfalz Herdenschutz, Monitoring in RLP 
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Administration de la nature et des 
forêts 

Naturschutz, Herdenschutz, Monitoring 
in Luxembourg 

NABU Landesverband Saar e.V. Naturschutz; AG Wolf  

BUND Landesverband Saar e.V. Naturschutz 

Saarwald-Verein e.V. Naturschutz, Freizeitnutzung 

DELATTINIA e.V.  Naturforschende 
Gesellschaft des Saarlandes 

Naturschutz, Forschung 

Tierschutzstiftung Saar Tierschutz 

Landesbeauftragter für Tierschutz Tierschutz 

Vereinigung der Jäger des Saarlandes 
e. V. 

Jagdnutzung, auch Monitoring und Mit-
arbeit bei Wildtierrissen 

Landesverband der Berufsjäger Jagdnutzung 

ÖJV Saarland e.V. Jagdnutzung 

Saarländischer Privatwaldbesitzerver-
band 

Waldnutzung 

Bauernverband Saar e.V. Landnutzung, Weidetierhaltung 

Arbeitsgruppe Ökologischer Landbau 
Rheinland-Pfalz/Saarland e.V. (AÖL) 

Landnutzung, Weidetierhaltung 

Landesverband der Schaf- und Zie-
genhalter im Saarland e.V. 

Landnutzung, Weidetierhaltung 

Pferdesportverband Saar Freizeitnutzung 

Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-
Saar 

Zucht 

VFD Bundesverband (Vereinigung 
Freizeitreiter und -fahrer in Deutsch-
land e.V.) 

Herdenschutzberatung, Landschafts-
pflege, Tierschutz, Freizeitnutzung und 
Bildung 

VFD Landesverband Saar Freizeitnutzung 

Webertal Alpakafarm  Landnutzer 

Wolfspark Merzig Ökopädagogik, Freizeitnutzung 

 
und bei Bedarf weitere Organisationen, Vereinigungen und Verbände mit einem the-
menbezogenen Interesse an einer Mitarbeit.  
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Abbildung 7: Vorgehensweise bei einem Weidetier-Riss  
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8.2 Länder- und grenzüberschreitender Informationsaustausch 

 

 
Die Länder Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland koope-
rieren gemäß einer Vereinbarung vom April 2018 beim Management, der Infor-
mation der Bevölkerung und der Tierhalter, der Verhinderung von Schäden und 
Gefahren und ggf. auch bei der Ausrüstung sowie bei Fang und Entnahme, sollte 
der Aspekt akut werden. 
 
Das Saarland nimmt zudem an einem länderübergreifenden Informationsaus-
tausch mit dem Nachbarland Rheinland-Pfalz und den Nachbarstaaten Luxem-
burg und Frankreich (Lothringen/Grand-Est) teil. Es ist ebenso im Verteiler der 
grenzüberschreitenden BENELUX-+-Wolf-AG und unterstützt damit ein überregi-
onales, umfassendes Wolfsmanagement. 
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10 INTERNETQUELLEN/LINKS 

 
Wolf im Saarland: 
www.wolf.saarland.de 
 
FAQ zum Wolf im Saarland  
https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/naturschutz/informationen/artenschutz
/internationaler-artenschutz/wolfsmanagementplan-saarland/faq_wolf/faq_node 
 
Förderrichtlinie (FRL) Wolf:   
+ Antragsformulare und Verwendungsnachweise 
www.saarland.de/wolf 
 
https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/veterinaerwesen/aktuelles/aktuelle-
meldungen/2020/Publikationsmeldungen/216-20_DerWolf.html 
 
 
Die Naturwacht Saarland: 
Die Rückkehr des Wolfes - Naturwacht Saarland (naturwacht-saarland.de): 
https://www.naturwacht-saarland.de/aktuelles/die-rueckkehr-des-wolfes/ 
 
 
Wolfseite des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz: 

https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/naturschutz/informationen/artenschutz/internationaler-artenschutz/wolfsmanagementplan-saarland/faq_wolf/faq_node
https://www.saarland.de/mukmav/DE/portale/naturschutz/informationen/artenschutz/internationaler-artenschutz/wolfsmanagementplan-saarland/faq_wolf/faq_node
http://www.saarland.de/wolf
http://www.saarland.de/wolf
https://www.naturwacht-saarland.de/aktuelles/die-rueckkehr-des-wolfes/
https://www.naturwacht-saarland.de/aktuelles/die-rueckkehr-des-wolfes/
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https://www.bmuv.de/themen/naturschutz-artenvielfalt/artenschutz/nationaler-
artenschutz/der-wolf-in-deutschland 
 
 
Wolfsnachweise und Managementplan in Rheinland-Pfalz: 
https://fawf.wald.rlp.de/de/forschung-und-monitoring-unsere-
aufgaben/koordinationszentrum-luchs-und-wolf/wolf/ 
 
 
Die Gruppe Wolf Schweiz (GWS): 
https://www.gruppe-wolf.ch/Konflikte/Schaden-an-Nutztieren.htm  
 
 
Deutsche Wildtier Stiftung: 
https://www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/wolf   
 
 
Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW):  
https://www.dbb-wolf.de 
 
 
UMK-Beschlussfassung zur Änderung des Praxisleitfadens Wolf: 
https://www.bmuv.de/download/umk-beschlussfassung-zur-aenderung-des-
praxisleitfadens-wolf   
 
 
Deutscher Verband für Landschaftspflege: 
www.herdenschutz.dvl.org 
 
 
Herdenschutzmaßnahmen für Pferde und wissenschaftliche Untersuchungen zu Pferd-
Wolf Begegnungen:  
www.pferdundwolf.org 
 
 
DJV, JGHV: Hundearbeit im Wolfsgebiet. Leitfaden für Jagdleiter und Hundeführer. 
Deutscher Jagdverband   
https://www.jagdverband.de/hundearbeit-im-wolfsgebiet 
 
 
NABU im Saarland zum Wolf: 
https://nabu-saar.de/tiere-pflanzen/willkommen-wolf 
 

 

https://www.bmuv.de/themen/naturschutz-artenvielfalt/artenschutz/nationaler-artenschutz/der-wolf-in-deutschland
https://www.bmuv.de/themen/naturschutz-artenvielfalt/artenschutz/nationaler-artenschutz/der-wolf-in-deutschland
http://www.herdenschutz.dvl.org/
http://www.pferdundwolf.org/
https://www.jagdverband.de/hundearbeit-im-wolfsgebiet
https://nabu-saar.de/tiere-pflanzen/willkommen-wolf
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11 ANHANG 

 

Detaillierte Beschreibung empfohlener Schutzmaßnahmen für Weidetiere 
(Herdenschutzmaßnamen) 
 
Bei einem bestätigten Wolfsvorkommen in einer Region ist es wichtig, Weidetie-
re unmittelbar durch geeignete Maßnahmen zu schützen. Bei in der Weidetier-
haltung üblichen Zäunen versuchen Wölfe in der Regel darunter durchzuschlüp-
fen. Nur selten springen sie über elektrifizierte Zäune. Jedoch muss grundsätz-
lich beachtet werden, dass Wölfe bei mangelnden Herdenschutzmaßnahmen 
lernen, Zäune zu überwinden.  
 

Weidetiere sollten durch folgende Maßnahmen vor Übergriffen durch den Wolf 
geschützt werden:  

 

Allgemeine Aspekte des wolfsabweisenden Grundschutzes: 

 

• Zäune müssen lückenlos und rundherum geschlossen sein. Wasserläufe, 
Gräben o.ä. stellen keine Barriere für den Wolf dar.  
Möglichkeiten vermeiden, von denen der Wolf in die eingezäunte Koppel 
springen kann (Abstand von 4 Metern zu z. B. Heuballen, Brennholzstapel 
oder Geländekanten, Böschungen einhalten). 

• Geländeunebenheiten (Fahrspuren, Gräben, Torbereiche) eröffnen Wölfen 
Durchschlupfmöglichkeiten und müssen daher verschlossen werden.  

• Zäune straff spannen, um die maximal mögliche Höhe auf ganzer Koppel-
länge zu erreichen (zum Beispiel Eckpfosten abspannen).  

• Eingezäunte Weidefläche genügend groß wählen, dass innerhalb der Fläche 
eine Ausweichmöglichkeit für die Weidetiere besteht (insbesondere bei Nut-
zung als Nachtpferch). Ist dies nicht möglich, ggf. einen zweiten Weidezaun 
als Pufferfläche aufbauen.  

• Die Ecken des Schafpferchs nicht mit einem 90° Winkel stecken, sondern 
eine Rundung bauen. So wird das Risiko vermindert, dass aufgeregte Schafe 
den Zaun niedertrampeln, was sie schutzlos macht. Sie werden dadurch 
zum Ausweichen animiert. 

• In Steillagen empfiehlt sich eine optische Erhöhung des Zauns durch eine 
Breitbandlitze, um die geringere effektive Höhe am Hang auszugleichen.  

• Falls möglich, Tiere nachts in einem geschlossenen Stall unterbringen, ins-
besondere dann, wenn kein geeigneter Zaun vorhanden ist. 

• Ablammen im Stall oder unter Aufsicht. 

• Tiere und Zäune täglich kontrollieren (Dokumentation zum Beispiel im Wei-
detagebuch).  

• 20 bis 30 Zentimeter lange, blau-weiße Absperrbandstreifen im Abstand von 
3 bis 5 Metern am Zaun befestigen, damit Wildtiere den Zaun besser wahr-
nehmen. Dies empfiehlt sich besonders an Stellen wie Waldrändern oder 
Wildwechseln.  
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• Blinklichter am Zaun oder ein Lappenzaun mit sich im Wind bewegenden, 
und damit anfänglich als nicht einzuschätzendes Hindernis wirkenden Lap-
pen, können Wölfe vorübergehend abschrecken. Sie verlieren jedoch nach 
wenigen Wochen ihre abschreckende Wirkung. Der Gewöhnungseffekt setzt 
ein, weil sie erkennen, dass sie gefahrlos passiert werden können. Diese Ab-
schreckung sollte daher an einer Stelle nicht dauerhaft, sondern nur als 
kurzfristige Übergangslösung eingesetzt werden.  

• Elektrozäune dürfen außerhalb der Weidesaison nicht ohne Stromversor-
gung stehen bleiben, da Wölfe sonst leicht erlernen können, dass diese 
Zäune überwindbar sind.   

 
 
Abmessungen und Aufbau des Zauns  
 

Aspekte des Grundschutzes: 
• Mobile Weidenetzzäune: mindestens 90 Zentimeter hoch Bodenab-

schluss. Eine zusätzliche optische Barriere in 120 Zentimetern Höhe durch 
eine Breitbandlitze/ein Flatterband ca. 30 cm über dem Netzzaun bietet zu-
sätzlichen Schutz.  

• Bodenabstand der unteren stromführenden Litze max. 20 cm an jeder 
Stelle des Zauns.  

• festinstallierte Litzenzäune mit mindestens 5 - Litzen und 1,20 m (Bodenab-
stände der Litzen: ca. 20/40/60/90/120 Zentimeter).  

• Bestehende gut erhaltene Festzäune aus Drahtgeflecht nachträglich mit 
mindestens 3 Litzen mittels Abstandsisolatoren mit 15-20 cm vor dem Zaun 
elektrifizieren (Bodenabstände der Litzen: 20 cm, auf halber Höhe des Zauns 
und an der oberen Höhe des Zauns).  

• Schlecht erhaltene Festzäune durch elektrifizierte Zäune ersetzen.  
 
Erweiterter Schutz bei mobilen Weidenetzzäunen: 
Höhen ab 1,05 m gelten als erweiterter Schutz und werden mit bis 100 % der 
Kosten gefördert. 
 
 
Stromführung  
 
Aspekte des Grundschutzes: 
• Mindestspannung am Zaun: durchgängig mehr als 2.500 Volt.  

• Bodenvegetation regelmäßig entfernen, um das Abfallen der Spannung am 
Zaun zu verhindern.  

• Leitermaterialien sollten eine möglichst hohe Leitfähigkeit aufweisen (Wi-
derstand des verwendeten Leitermaterials nicht mehr als 0,25 Ohm pro Me-
ter).  

• Weidezaungerät mit einer Impulsenergie von 3 Joule oder mehr.  

• Pro Joule Ausgangsleistung mindestens einen Erdungsstab mit 1m Länge.  

• Verzinkte Erdungsstäbe verwenden, die in Anzahl und Länge an die Stärke 
des Weidezaungerätes angepasst sind.  
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• Bei Mobilzäunen spezielle Weidezaun-Akkus verwenden, gegebenenfalls in 
Kombination mit einem Solarmodul.  

• Die messbare Spannung an der Erdung sollte möglichst gering sein, maximal 
600 Volt (Messung bei simuliertem Kurzschluss).  

• Bei starker Trockenheit Boden um die Erdungsstäbe wässern; feuchtig-
keitsspeichernde Materialien wie Bentonit oder Katzenstreu in den Löchern 
der Erdungsstäbe können Leitfähigkeit des Erdungssystems verbessern.  

• Ideal ist der Einsatz einer festinstallierten Erdung.  

• regelmäßige Pflege/Unterhaltung ist wichtig für die nötige Stromführung 
und damit Voraussetzung für die wolfsabweisende Funktion des Zaunes 

 
 
Herdenschutzhunde 
 
Gut ausgebildete Hunde stellen einen effektiven Schutz der Herde dar. Bis die 
Hunde mit ca. 1,5 2 Jahren zuverlässig arbeiten, muss der Schäfer allerdings 
einen nicht zu unterschätzenden Betreuungsaufwand leisten und Sachkunde 
über einen einschlägigen Verband/Verein für arbeitende Herdenschutzhunde 
erlangt haben (schriftlicher Nachweis über die Befähigung zur Haltung und zum 
sachgemäßen Einsatz von Herdenschutzhunden z.B. durch AGRIDEA  Schwei-
zerische Vereinigung für die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen 
Raums, Arbeitsgemeinschaft Herdenschutzhunde e. V.). Pro Schafherde sollen 
mindestens zwei erwachsene Herdenschutzhunde eingesetzt werden (vgl. 
Merkblatt Nr. 186 der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e.V.). Die Förde-
rung des Unterhalts von Herdenschutzhunden erfolgt bei Schaf- und Ziegenhal-
tung ab einer Herdengröße von 100 Weidetieren. Ab einer Herdengröße von 200 
adulten Schafen/Ziegen, kann für jeweils 200 weitere Weidetiere ein weiterer 
Herdenschutzhund pro Betrieb gefördert werden. Ob weitere notwendig sind, 
hängt auch von der Größe und dem Relief der Koppel ab, in der die Herde die 
Nacht verbringt.  
Nach Erfahrungen in weiteren Ländern Europas stellen Herdenschutzhunde in 
Kombination mit Elektronetzzäunen den bestmöglichen Schutz gegen Übergriffe 
von Wölfen auf Weidetiere dar. 
Das Saarland fördert gem. Förderr W tuell gültigen Fassung 
nur Betriebsausgaben für die Herdenschutzhunde. 
 
 
Wildgehege  
 
Aspekte des Grundschutzes: 
• Drahtgeflechtzaun muss intakt und immer geschlossen sein.  

• Untergrabschutz durch eine der folgenden drei Möglichkeiten:  

1) Nachträgliche Elektrifizierung mit idealerweise drei stromführenden Lit-
zen (Bodenabstände der Litzen: 20 cm, auf halber Höhe des Zauns und an 
der oberen Höhe des Zauns): Dabei hat sich der Einsatz von Abstandsisola-
toren mit 20 cm Länge oder zusätzlichen mobilen Weidezaunpfählen be-
währt. Die Stromspannungs- und Joule-Werte sollten die unter Stromfüh-
rung genannten Werte aufweisen.  
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2) Eine verzinkte, außen am Zaun 1 m breit auf den Boden aufgelegte Zaun-
schürze (Durchmesser des Drahtgeflechts größer/gleich 2 mm), die am Bo-
den und am Zaun (größer/kleiner 40 cm Überstand) fest fixiert wird.  

3) Bei Neuanlagen das Drahtgeflecht circa 40-50 cm oder bei ausgeprägt 
flachgründigen Böden so tief wie möglich senkrecht in den Boden einlassen.  

• In schneereichen Gebieten extra Litzen empfohlen, die oberhalb der übli-
chen Schneehöhen angebracht werden.  

 
 
Offenstallhaltung  
 

Alle oben genannten Maßnahmen kommen in Betracht; Einzelfallberatung emp-
fohlen.  
 
 


